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Protofolle der Eren Kammer .

Sechs und zwanzigſte Sitzung .

Karler wh e , Den bsla .

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausnahme ?

Sr . Hoheit des durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn
Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten der Herren Markgrafen Leopold und

Maximilian zu Baden ,

deg Herrn Staatsminiſter Frhrn . v. Berſtett ,

des Herrn Generallleutenants v. Schaͤffer , und

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner .

Weiter anweſend ;

der Herr Regierungscommiſſaͤr , Staatsrath v. Gulat .

Unter dem Vorſitz des zweyten Vicepraͤſidenten
Staatsraths Frhrn . v. Baden .
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Die Verleſung deg Protofolls würde auf den Nach -

mittag auggefegt .

Hierauf legte dag Gecretariat Die Redaction der

zwey Geſetzentwuͤrfe uͤber die Anklage der Kammern ge —

gen die oberſten Staatsdiener der Kammer vor —

Beylage Ziffer 74 . und 75 .

Der Frhr . v. Zyllnhardt bemerkte , daß außer

dieſer Redaction , bey welcher beyde Geſetzentwuͤrfe von

einander geſondert geblieben waͤren , noch eine zweyte ,

welche die beyden Entwuͤrfe zu einem einzigen zu verei —

nigen haͤtte , erforderlich ſeyn wuͤrde , und daß es wohl

keinen Anſtand haben koͤnne , die letztern dem Secreta —

riate , ohne den Vorbehalt einer neuen Vorlegung , zu

uͤberlaſſen .

Die Kammer erklaͤrte ſich hiermit fuͤr einver —

ſtanden .

Der Frhr . v. ZylInhardt verlas hierauf Die

neu redigirten Geſetzentwuͤrfe . Es wurden beyde , mit

folgenden , in dem Procedurgeſetze zu machenden Vers

aͤnderungen

§. 7. „ Thatſachen o der Actenſtuͤcke “ ſtatt Thats

ſachen und Actenſtuͤcke . “

§. I1 . und 14 . „ den vier dem Dienſtrange nach

erſten Oberhofgerichtsraͤthen “ ſtatt „ den vier dem

Dienſtalter nach aͤlteſten Oberhofgerichtsraͤthen . “

§. 39 . „ nach dem Vorſchlage der Partheyen vor —

zulegenden “ ſtatt „ von den Partheyen vorzule —

genden . ”

§. 45 . „ in der Sitzung oͤffentlich “ ſtatt in offent -

licher Sitzung “

einſtimmig genehmigt .
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Beſchluß .

Beyde neu redigirte Geſetzentwuͤrfe an die zweyte

Kammer gelangen zu laſſen .

Uebrigens wurde noch bey der Verleſung bemerkt ,

daß ſich der F. 53 . des Procedurgeſetzes , nach welchem

der Praͤſident keine Stimme abzugeben habe , ſchon ,

zufolge ſeiner Stellung , nur auf das Endurtheil be⸗

ziehe , daß alſo bey andern Beſchluͤſſen und Beſcheiden ,

wenn Stimmengleichheit eintrete , allerdings die Stim —

me des Praͤſidenten den Ausſchlag gebe .

Der Vicepraͤfident legte ſodann einen Erlaß

der zweyten Kammer vor , mittelſt deſſen dieſelbe den

erſten Theil der Gemeindeordnung nach dem von ihr

redigirten Entwurfe der Kammer uͤberſendet habe ,

Beylage Ziffer 76 .

und Unterbeylage zu Ziffer 76 .

Beſchluß .

Dieſen Geſetzentwurf ſchleunigſt abdrucken ju laf -

ſen , und denſelben noch heute in einer Vorbe —

rathung in Erwaͤgung zu ziehen .

Weiter machte das Secretariat die Anzeige , daß

in der letzten Vorberathung zu Begutachtung

des Geſetzentwurfs wegen der Cenſur

der geh . Hofrath Zachar iaͤ ,

der Praͤlat Hebel , und

der Bisthumsverweſer Frhr . v .Weſſenberg

2 ) des 8ten Titels der academiſchen Geſetze ,

das Schuldenmachen der Academiker betreffend

der StaatSrath Frhr . v. Z3yllnhardt ,

der geh . Hofrath Zachariaͤ , und

der Hofrath v. Rotteck

gewaͤhlt worden ſeyen .
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Der Vicepraͤſident erklaͤrte nunmehr die Be —

rathung uͤber die Motion des Hofraths v. Rotteck

wegen Auslegung einiger zweifelhaften

Stellen der Verfaſſungsurkunde und den

uͤber dieſe Motion erſtatteten Commiſſtonsbericht fuͤr

eroͤffnet . Der Berichtserſtatter , Bisthumsverweſer

Srhr . v Weffenberg verlag die Antraͤge der Com —

miffton .

d. Rotted : Der verehrte Herr BerichtBerftatter

pat mit Recht die Unterfheidung zwifhen dem qlig e-
meinen und befondern Gegenftand meiner Motion

gemacht . Nur in Bezug deg legtern if ein eigent :

licher Antrag gefellt morden , nåâmlih auf eine Bitte

um einen Geſetzentwurf zur Auslegung beſtimmter Ver —

faſſungs artikel . In Bezug auf den erſt en wurde blos

eventuell —fuͤr den Fall naͤmlich , daß die hohe

Kammer noch einige andere Artikel fuͤr zweifelhaft und

einer Auslegung beduͤrftig erachtete . —Die Aufnahme

derſelben in die Bitte um Erlaͤuterung vorgeſchlagen .

Da nun die verehrliche Commiſſion keine andere , als

die ſchon in meinem Vortrag beſtimmt bezeichneten Ar —

tikel als zweifelhaft aufgefuͤhrt hat ; da weiter der uͤber

den §. 45 . Satz J . zur Sprache gekommene Anſtand

ohne große Erheblichkeit iſt , und die in der zweyten

Kammer uͤber die 8 . 37 . und 41 . gepflogene Discuſſton

eine factiſche Erklaͤrung zur Folge gehabt hat , welche —

wofern die beyden andern Factoren der Geſetzgebung

ſich dabey beruhigen , in die Kraft einer authentiſchen

( ſtillſchweigend ertheilten ) erwachſen kann , im entgegen —

geſetzten Falle aber von felbf den Antag jur Vorlagé

eines Auslegungsentwurfs , oder einer gefonderten Bits
te um einen ſolchen , geben wird ; und da endlich der

hochwichtige Zweifel wegen des Begriffs von Finanz —
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gefegen ” in natůrlicher Verbindung ſteht mit der bereits

gefondert erlafenen Bitte um Modification der

SS . 6 und 73 - der Verfafung : — fo móchte für jegt

allerdings blos das Beduͤrfniß der fuͤr die 989. 29 , 31

und 38 ( mit Einſchluß der damit in Verbindung ſtehen —
den § § . 46 und 7y ) und får §. 27 Satz 6 zu erbitten —

den Auslegung zu beſprechen ſeyn .

Ale diefe Şe handeln von der Dauer der Bevoll —

maͤchtigung oder der repraͤſentativen Eigenſchaft der ver —

ſchiedenen Staͤndeglieder . Drey Zweifel uͤber ihren

Sinn ſind aufgeworfen worden , ein allgemeiner
und zwey beſondere . Zur Begruͤndung der Bitte

um Auslegung genuͤgt der Beweiß daruͤber , daß erſtens
ein Zweifelwirklich vorhanden und zweytens ,

daß die Loͤſung des Zweifels um wichtiger In —

tereffen willen nõthig fey .
Dag Dafeyn deg Zweifelg fann nicht befritten

werden , zumal dDegjenigen , welcher die allgemeine

Grage betrifft . Sind die Jahre der Bevollmaͤchtigung
nach Kalenderjahren , oder auch — wag faf auf
eineg hinaugliefe — nach gefeglihen Landtags :

perioden , oder find fie nach den wirklich gehalte —

nen Llandtagen zu berechnen ? — Der Wortlaut

der Verfaſſung , in den meiſten oben angefuͤhrten Arti —

feln , ſpricht freylich beſtimmt fuͤr Kalenderjahre .
Allein es iſt nicht minder klar , daß zwiſchen der Dauer

der Bevollmaͤchtigung und den beſtimmten Landtags —
peridden eine gegenſeitige Beziehung herrſcht , wor -

nach die Abſicht der Conſtitution ſich ausſpricht ,

daß auf jedem ordentlichen Landtag eine Erneuerung
von einem Biertel der Deputirten in der zwepten Kam -

mer , und dag immer bep dem zweytfolgenden eine Er -

neuerung der Haͤlfte der Adelsdeputirten in der Adels —
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deputirten in der Erſten Kammer und der Univerſitaͤts⸗

abgeordneten Statt finde , daher denn auch eine frú -

here hochverehrliche Commiſſton der hohen Kammer ſich

ausdruͤcklich fuͤr ſolche Auslegung erklaͤrt hat . Man

koͤnnte noch weiter zu Gunſten dieſer Auslegung anfuͤh —

ren , daß ſonſt eine große Ungleichheit zwiſchen den

Deputirten eintreten koͤnnte , und leicht — je nachdem

die zweyjaͤhrigen Friſten berechnet — ( naͤmlich blos nach

der Jaͤhrszahl , und nach dem Wahltag , oder je —

weils vom Schluß des vorigen Landtags ) dann , nach -

dem die Landtage mehr oder minder genau in diefen

Griften gehalten , oder in diefem oder jenem Theil deg

Jahrs eroͤffnet und geſchloſſen wuͤrden —in die 8 Jahre

des einen nur z , in die des andern 4 oder 5 , in die 4

Jahre des einen nur 1 Landtag , in jene des andern 2

oder gar 3 Landtage fallen koͤnnten . Endlich , daß der

Uebelſtand zu beſorgen waͤre , daß waͤhrend dem Lauf

eines Landtags ein Viertel der Deputirten saugtreten ,

und eine gleiche Zahl von Neugewaͤhlten eintreten muͤß—

te , wodurch in die Verhandlungen der Abtheilungen

und Commiſſtonen , ſo wie der volen Kammer , eine

hoͤchſt nachtheilige Stoͤrung wuͤrde gebracht werden .

Es wurden z. B . — um die vorletzte Bemerkung

durch ein Exempel zu rechtfertigen — im Maͤrz 1822

die Deputirten gewaͤhlt , und treten ſogleich in die ver —

fammelte Kammer . Ihre Sendung nach Kalenderjahren

dauert — je nachdem es vier oder acht Jahre ſind , bis

zum Maͤrz 1826 oder 1830 . Nun ſetze man , eg wir -

den in abre 1824 , 1826,,1828 und 1830 jwar die

Landtage regelmåfig gehalten , jedoch im Jahr 1826

und 1828 ſchon im Jaͤnner berufen , ſo wuͤrden jene

Deputirten resp , auf 3 und 5 Landtage kommen . Waͤre

Dagegen etwa gerade vor ihrer Wahl oder vor
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Ablauf deg Kalenderjahrs ihrer Vorgånger ein Land -

tag gefhloffen worden , fo gelangten fie erf in

mey Fahren zur Hugåbung ihrer Vollmacht , und

teicht môchte fie verlaufen ſeyn , bevor ein zweyter
Coder vierter ) Landtag zufammen fåme .

Aber nicht minder bedenflich , ja noch bedentlicher
iſt die Ausmeſſung der Bevollmaͤchtigungszeit nach
Landtagsperioden ; ſo lange die letzten nicht un —

abaͤnderlich feſtgeſetzt , und in fortwaͤhrende Ueberin —

ſtimmung mit den Kalenderjahren geſetzt ſind . Denn

wenn nach der bisherigen Uebung ein Landtag in einer ,
der andere in einer andern Jahreszeit beginnt , wenn
von dem Beginnen des einen Landtags bis zum Begin —
nen deg andern , ſtatt zwey Jahre drey verfließen
koͤnnen ( wie wirklich beym erſten und zweyten Landtag
geſchehen ) , ſo muß nicht nur eine verwirrelde Un —

gleichheit in die Bevollmaͤchtigungsdauer der einzel-
nen Deputirten fommen , fondern eg mird auch im

Durhfhnitt diefer Dauer gegen Ginn und Wortlaut
der Verfaſſung , ber vier und acht Jahre hinaus
verlängert , wag mit den befern Principien frei -
tend ift ; ja es wuͤrde dadurch ſelbſt der Anlaß zur

Ausuͤbung einer hoͤchſtbedenklichen Re gierungswill —
kuͤhr ( Verlaͤngerung oder Verkuͤrzung der Vollmacht
durch Beſtimmung der Einberufungsfriſt , oder gar
durch Anordnung auſſerordentlicher Landtage )
gegeben werden .

Aber ift denn zur Hebung deg Zmweifels eine au -

thentiſche Erklaͤrung noͤth ig ? Genuͤgt nicht die fa —
etiſche , durch das , wag bisher geſchah ?— Die Depu —
tirten der erſten Serie , moͤchte man ſagen , ſind ja
im Yaþre 1821 , alfo nath dem Kalenderjahre ,
ausgetreten , es wuͤrden alſo die folgenden Serien in

— a A n A
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den Jahren 1823 , 25 , 27 U. f fe austreten , und fo -

nach alleg in Ordnung feyn .

Sch antworte darauf : Wohlan ! eå mag der Hug -

tritt der erften Serie , al3 am Anfang des Jahres

1821 gefhehen , betrachtet werden , Die Wahl ihrer

Nachfolger if aber erft im Jahre 1822 geſchehen .
Von wo an zaͤhlen ihre Jahre ? Geht der Austritt

fort , von 2 zu 2 Jahren , fo werden die Heuer Ge-

wåhlten nut fieben und niht acht Jahre lang De -

putirte , und fonach der §. 31 der Conſtitution verlegt

fen . Wird aber der Mustritt erf alg im Augenblick
der neu angeordneten Wahl geſchehen betrachtet ; ſo

iſt die erſte Serie durch drey Jahre , ſtatt durch zwey ,

bevollmaͤchtigt geblieben , alſo abermal die Verfaſſung

( 68 . 38 und 79 ) verletzt worden .

Dazu kommt noch ein weiterer Anſtand : Wenn

nicht genau beſtimmt iſt , an welchem Tag der Aus⸗

tritt als geſchehen zu betrachten ſey , ſo koͤnnen Zwei⸗

fel uͤber die Nothwendigkeit neu vorzunehmender Wah—
len im Allgemeinen , und dann auch insbeſondere uͤber

die perſoͤnliche Wahlfaͤhigkeit entſtehen , deren — etwa

hier und dort in verſchiedenem Geiſt geſchehende —

Loͤſung zu großen Verwirrungen und zu Kraͤnkung hoͤchſt

koſtbarer Rechte von einzelnen Bürgern führen mag -

Nach unſerer Verfaſſung darf kein wirkliches Mitglied
der Erſten Kammer in die zweyte gewaͤhlt , und ſchon

naturgemaͤß kann keiner von einem Wahlbezirk gewaͤhlt

werden , der noch wirklicher Deputirter eines andern

iſt . Geſetzt nun : im Jahr 1823 , im Jaͤnner , wuͤrden

neue Wahlen im Allgemeinen , doch fuͤr die verſchiede⸗

nen Bezirke , auch in verſchiedenen Wochen , angeord⸗

net , oder es wuͤrden , wegen Todes oder zufaͤlligen

Austritts einzelner Deputirten , vereinzelte Wahlen



76 Protofole der Erten Kammer :

in ihren Bezirfen veranftaltet , oder auch , eg wuͤrde

zur ungewoͤhnlichen Zeit ein fogenannter „ auf fer wi

prdentlidher Landtag verfammelt : fann da nicht ge

die Frage entftehen , ob diefer oder jener vom Grof - be

Herzog in die Erfe Kammer auf befchrånfte Zeit er - .

nannte , oder ob ein Univerfitâtgdeputirter , oder ob pi

ein Deputirter eineg andern Wahlbezirég , def - Fi

fen Kalenderzeit verlaufen oder auch nocd niht ost de

lig verlaufen , bereits als ausgetreten zu betrachten te

und folglich wahlbar , ja ob uͤberhaupt eine neue M

Wahl ſchon noͤthig ſey ? — Man ſchelte dieſen Anſtand W

nicht als unbedeutend . Es ſind mir Faͤlle bekannt , wo di

Partheyung oder Intrigue weit minder bedeutende An—⸗

ſtaͤnde , weit geringere Zweifel zur Beſeitigung mißbe — de

liebiger Candidaten , und zur Bethoͤrung von uͤbel un—⸗ 2i!
terrichteten Wahlmaͤnnern benutzten . In dieſem fuͤr di

Einzelne und fuͤr Alle ſo hochwichtigen Wahlgeſchaͤft od

darf nichts Unbeſtimmt , nichts unklar ſeyn ; und co

es erſcheint daher als dringendes Beduͤrfniß , daß ein , di

Die Auslegung fåmmtlicher chen bezeichneten § § . - ent - ar

haltender Geſetzentwurf noch waͤhrend des Laufs dieſes

Landtags — denn bey der naͤchſten Wahl koͤnnen ſich w

ſchon Anſtaͤnde ergeben — den Kammern vorgelegt n

werde . ge

Es wird aber aus dem bisher Geſagten erhellen , daß

keine Auslegung befriedigend ſeyn werde , wenn ſie ei

nicht eine vollſtaͤndige Uebereinſtimmung zwiſchen w

den Kalenderjahren und den Landtaggperioden ftatuirt , w

folglich die Nachtheile von beiden jetzt moͤglichen ni

Auslegungsarten vermeidet . Iſt dieſe Anſicht die richti — ch
ge , ſo wuͤrden ungefaͤhr folgende Puncte ( welche ich jedoch

mehr nur zur Verdeutlichung meiner Ideen , als im Sinn 3

eines eigentlichen Antrags hinſtelle ) feſtzuſetzen ſeyn : ni

T NN ——
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1) Die Holmaht der augtretenden Deputirten
wird — ohne Unterfchied , an welchem Tag die . Wapi

gefhehen — alg jeweils mit dem legten December deg

betreffenden Jahrs erloͤſchend , betrachtet .

2 ) Die neuen Wahlen haben fofort in den erfen

pier Coder feh , oder acht ) Wochen des folgenden

Jahrs zu geſchehen ( Dag erfte , wenn man Den Anfang

Deg Landtags frùher , etwa fhon im Februar , dag leg -

te , wenn man ihn fpåter , etwa erft int März oder

April anzuordnen vorzieht ) . SEs ſcheint unnóthig , die

Wahlen får die Erfe Kammer fråher , alg jene får

die zweyte geſchehen zu laſſen .

3) Die in einem Wahlcollegium auf einen Candi —

daten gefallene Wahl macht ihn fuͤr die uͤbrigen Be —

zirke oder Collegien erſt alsddann wahlunfaͤhig , wenn

die erſte Wahl entweder als unbeanſtaͤndigt erklaͤrt ,

oder von ihm eventuell angenommen iſt . Das Wahl —

collegium hat jedoch das Recht , von dem Gewaͤhlten

die unverweilte Erklaͤrung uͤber Annahme oder Nicht —

annahme zu verlangen .

4 ) Alle zweyte Jahre , zwiſchen dem Iſten Februar

und Iſten May wird der ordentliche Landtag eroͤff—

net , ( und nur auf ſolchen Landtagen kann das Bud —

get verhandelt werden . )

5) Wenn gegen das Ende einer Austrittsperiode

ein Landtag auſſerordentlicher Weiſe verſammelt

waͤre , ſo muß derſelbe am letzten December geſchloſſen

werden , und ſodann , wofern es noͤthig , eine beſchleu —

nigte neue Wahl und die Einberufung des ordentli —

chen Landtags Statt finden .

6) Da der naͤchſte ordentliche Landtag erſt im

Jahr 1824 ſich verſammeln duͤrfte ( in der Vorausſetzung

naͤmlich , daß man die Landtagsperioden nach jenen
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deg Budgets betimme , und daher eine etwa im Jahr

1823 Statt findende Staͤndeverſammlung nur eine auſ⸗

ſerordenthiche nennen wuͤrde ) und da ohnehin die

Wahl der auf dem gegenwaͤrtigen Landtage neu einge⸗

tretenen Mitglieder erſt in die ſem Jahr 1822 geſche⸗

hen ; ſo wird der Erloͤſchungstermin der Bevollmaͤchti—

gung fuͤr alle Mitglieder um ein Jahr hinaus , alſo

auf den letzten December 1823 , 25 , 27 und 29 geſetzt.

( Wollte man jedoch ſtreng von der Einfuͤhrung der

Conſtitution , oder von der Eroͤffnung des erſten Land -

tags an zaͤhlen, ſo muͤßte der heurige Landtag als der

zweyte , demnach als ſchon im Şabre 1821 gehalten ,

betrachtet werden , der Dritte Landtag alfo im Jahr

1823 Statt finden ;) wornah die Beyolmådhtigung ſaͤmt⸗

licher Deputirten um ein Jahr fruͤher , dD. h. am Anfan⸗

ge der beſagten Jahre erloͤſchen wuͤrde .

Die Rechtfertigung dieſer Puncte ergibt ſich von

ſelbſt . Insbeſondere wird ( zu Nro,3 ) Niemand ver —

kennen , daß eine Wahl von noch problematiſcher

Guͤltigkeit , ( ohne Unterſchied ob eine nachmals erſchei⸗

nende Nullitaͤt aus Verſehen oder aus Abſicht gefloſ —

fen ) und dag auch eine noch unangenommene oder

ſelbſt eine ausgeſchlagene Wahl dem Gewaͤhlten kein

Recht — alſo auch die Wahlfaͤhigkeit fuͤr andere Be⸗

zirke oder Wahlcollegien — nicht nehmen fónne . Die -

fes vorauggefegt , fo wird man mir wohl nicht vorwer —⸗

fen , daß der Punct mit dem Hauptgegenſtand ,
naͤmlich mit der allgemeinen Dauer der Bevollmaͤchti—

gung , in keinem Zuſammenhang ſtehe . Denn

einerſeits iſt ſolcher Zuſammenhang allerdings vorhan —

den , nicht nur in Bezug auf Die, får dag zu erbitten-
de Auslegungsgeſetz ſehr erwuͤnſchte Vollſtaͤndig - —

keit und Harmonie , ſondern auch darum , weil die
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„ Dauer ” eben fo gut auf den verbindlihen Yn -

fang , alg auf dag Ende der Beyollmåchtigung , fann

bezogen werden . Får jeden Fal jedoch wuͤrde ich

mih damit begnågen , Die Jdee angeregt zu Haben ,

uͤberzeugt , daß , wofern fie richtig und gut ift , fie ohne

weitere Formen fich Bahn brechen werde , und wohl zu -

frieden Damit , dag fie falle , wofern fie niht gut if .

Ueber die beiden andern zur Gprache gebrachten

Zweifel habe ich nichtó weiteres zu erinnern . Bey dem

§. 31 thut nur die Beftimmung noth ; gleichviel fùr

die Sache — ob auch nicht : fùr unſere perſoͤnlichen

Wuͤnſche — wie ſie dann laute . Wag aber den §. 27

Nro . 6 betrifft , fo if fon in einem meiner frhern

Vortraͤge , und demſelben beyſtimmend , in dem licht —

vollen Berichte der Commiſſion , der Geſichtspunet an —

gegeben , von welchem aus ein kuͤnftiger Auslegungsvor —

ſchlag moͤchte zu wuͤrdigen ſeyn .

Im Ganzen geht meine Abſtimmung auf eine dem

Commiſſtons antrag gemaͤße — etwa auch durch Hindeu —

tung auf die von mir eben entwickelten Anſichten zu

unterſtuͤtzende — Bitte um einen Geſetzentwurf zur au —

thentiſchen Auslegung der vielbeſprochenen Verfaſſungs —

artikel .

Auf dieſen Vortrag wurde zufoͤrderſt ( von dem

Srhrn . v. Weffenberg mit Beytritt deg Frýrn . v.

Tuͤrkheim und des Herrn Regierungscommiſſaͤrs ) die

Frage aufgeworfen : Ob ſich die dermalige Berathung

auch uͤber die Art , wie die aufgeworfenen Zweifel zu

entſcheiden ſeyn duͤrften , zu verbreiten habe ? da die in

Antrag gebrachte Bitte um authentiſche Auslegung ei —

niger zweifelhaften Stellen der Verfaſſungsurkunde ſchon

dadurch begruͤndet werden koͤnne , und in dem Commiſ —

ſionsberichte dadurch begruͤfndet worden ſeye , daß man
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die Stellen uͤberhaupt als zweifelhaft zu betrachten ha⸗ R

| be ; da uͤbrigens auſſer dem ausfuͤhrlichen Vortrage des ge

Ii Hofraths v, NRotteë auch Die fråhern Verhandlungen

J und namentlich die auf Veranlaffung einer andern Mo -
fa

|l] tion erſtatteten Commiſſtonsberichte ſchon eine genug — de

ſame Auskunft uͤber das Materielle der aufgeworfenen Se

Zweifel zu enthalten ſchienen . fù
Zahari : Was den eren Antrag des Com — fu

miſſtonsberichts , alſo die Dauer der Bevollmaͤchtigung
zu

der grundherrlichen und der Univerſitaͤts - Abgeordneten ,

ſo wie der Abgeordneten der zweyten Kammer betrifft , de

mirde ich ebenfalls geneigt feyn , dié bisherigen Er - od

| X oͤrterungen dieſes Gegenſtandes fuͤr genuͤgend zu er — ich

| achten . M

| Derſelben Meinung wuͤrde ich bey dem zweyten TE

| Antrage des Commiſſionsberichtes ſeyn , welcher die ſch

| Erlaͤuterung des 31ſten ſ . der Verfaſſungsurkunde Bi

|
und war die Dauer der Bevollmaͤchtigung eines waͤh— ad

rend der bier Sapre eingetretenen Univerfitáidabgeord - fpi
neten zum Gegenfgand hat . Nur erlaube ich mir Hiers

bey noch den Wunſch zu aͤuſſern , daß das Geſetz erſt fåt

auf dem naͤchſten Landtage den Kammern vorgelegt wer — len

den moͤchte , weil es ſonſt , den Umſtaͤnden nach , leicht un

dag Anfehen eineg privilegii odiosi oder favorabilis un

haben dkoͤnnte . ma

Hingegen fehlage ich vor , Den dritten Antrag des fei

Commiſſtonsberichts , welcher die vom Fuͤrſten zu ernen⸗ mo

nenden Mitglieder der Eren Kammer betrifft , eintwela tla

len auf fich beruhen gu lafen . da

Ich will , um dieſen Vorſchlag zu begruͤnden ,die aufge — M

worfene , die ſo wichtige Frage : Ob derFuͤrſt berechtigt ſey , zw

dieſe Mitglieder auf kuͤrzere oder laͤngere Zeit , oder nur Zw

auf Lebenszeit zu ernennen ARtheils nach dem geſchriebenen Ra

a a A
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Rechte , theils nach allgemeinen Rechtsgrundſaͤtzen zu

beantworten verſuchen .

Dag gefchriebene Recht , d. H. Der §. 27 der Bers

fafungguréunde lågt die Zeit , auf welche jene Mitgliès

der zu beſtellen ſind , unbeſtimmt . Nun ſind zwar in

dem Commiſſionsberichte verſchiedene Analogieen ange —

führt worden , nach welchen jener S. der Verfaſſungsur —
funde von einer Ernennung auf Lebengzeit zu verteen

zu ſeyn ſcheint . Allein die Auslegung dieſes 8. ſcheint

mir allein von der Frage abzuhaͤngen , ob eine Stelle

der Verfaſſungsurkunde im Zweifel fuͤr die Regierung
oder fuͤr die Kammern auszulegen ſey ? Und da muß

ich nun , dem geſchriebenen Rechte nach , der erſtern

Meinung beytreten “ Denn auch abgeſehen davon , daß

unſere Verfaſſung von dem Fuͤrſten ausgegangen iſt ,

ſcheint mir fuͤr dieſe Meinung theils der Artikel 5 der

Verfaſſungsurkunde , theils der Artikel 57 der Schluß —
acte der Wiener Miniſterialconferenz entſcheidend zu

ſprechen .

Ich komme jetzt zu den allgemeinen Rechtsgrund —

ſaͤtzen , nach welchen die vorliegende Frage zu beurthei —⸗

len fepn Důrfte . Wag fordert der Geif , deri Vortheil
unſerer Verfaſſung ? Man wuͤrde das Weſen unſerer
und aͤhnlicher Verfaſſungen gaͤnzlich verkennen , wenn

man glaubte , daß ſie die Kammern der Regierung

feindlich gegenuͤber ſtellen ſollen . Dieſe Bewandtniß

mochte es ehemals mit den deutſchen Landſtaͤnden haben

Unfere Verfafung geht von der Vorausſetzung aus ,

daß in einem jeden Staate eine Verſchiedenheit der

Meinungen uͤber oͤffentliche Angelegenheiten , ein Kampf

zwiſchen der Mehrheit und der Minderzahl beſtehe Ihr

Zweck iſt , einer jeden der ſtreitenden Parthehen in den
Kammern ein gefeglicheg Drgan gu. geben , dent Streit

Wvrotofolle der r Rammer , ar B 6
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zu ordnen und zu geſtalten . Ihr Zweck iſt ferner , daß

die Regierung im Geiſt der Mehrheit handle , oder daß

ſie die Mehrheit fuͤr ihre Anſicht gewinne . In beiden

Kammern foll es alſo eine Majoritaͤt und eine Minori -

taͤt geben ; in beiden gehoͤren Partheyen zum Leben der

Verfaſſung . — Allein dieſer Kampf koͤnnte leicht die

Einherrſchaft gefaͤhrden . Es muß daher billig die Re —

gierung einen gewiſſen Einfluß auf die Wahl und Be —

ſtellung der Mitglieder der beiden Kammern haben , wie

ſte ihn auch in allen Verfaſſungen dieſer Art zu ha —

ben pflegt . Hierauf gruͤndet ſich namentlich das der —

malen in Frage ſtehende Recht der Regierung . Die

von dem Fuͤrſten ernannten Mitglieder der Erſten Kam —

mer ſtimmen ganz in dem Geiſte unſerer Verfaſſung ,
wenn ſie das Intereſſe der Regierung zu dem ihrigen

machen . Sie verlieren dadurch nicht ihre Selbſtſtaͤndig —
keit ; denn es iſt ein Unterſchied zwiſchen Partheyfra —

gen , und ſolchen , die es nicht ſind , ſo ſchwer es auch

iſt , dieſen Unterſchied feſtzuhalten .

Nun wird man zwar einwenden , daß das fragli —

che Recht zu weit ausgedehnt werde , wenn der Fuͤrſt

Mitglieder der Erſten Kammer nicht auf Lebenszeit er —

nenne . Allein man beruͤckſichtige die Zeitumſtaͤnde ,

und man duͤrfte in dieſen den Grund finden , den vor —

liegenden Antrag einſtweilen auf ſich beruhen zu laſſen .

Unſere Verfaſſung iſt erſt ſeit Kurzem ins Leben

getreten ; und Iſo bekannt auch die Grundſaͤtze ſind ,

auf welchen ſie beruht , ſo kann man doch erſt durch

die Erfahrung alle die Beziehungen erfunden , in wel -

chen die Berfafung fteht . Noh find viele ind die micha

tigſten Verhaͤltniſſe desoͤffentlichen Rechts , z. B . die

der Gemeinden , die der Standes - und Grundherrn

bey uns unbeſtimmt . Auch leben wir in ſorglichen Zei —
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ten . Bon dem grogen Drama , melheg im Jahr 1789

begonnen þat , fehen oder lefen wir vieleicht erf den

zweyten Aufzug .

Ich wiederhole daher meinen Antrag .

v. Rotteck : Indem ich den Antrag wiederhole ,
einen noch auf dieſen gegenwaͤrtigen Landtag vorzule —

genden Geſetzentwurf zur Loͤſung des allgemeinen Zwei —

fels uͤber die Zeitberechnung nach Kalenderjahren oder

Landtagsperibden zu erbitten , will ich in Bezug auf

den beſondern uͤber F. 27 Nro . 6 erhobenen Anſtand

nicht gegen die Verſchiebung ſtreiten , wohl aber gegen

voͤllige Niederſchlagung . Die Gruͤnde , aus welchen

der Redner vor mir die Bitte um einen auslegenden

Geſetzentwurf mißbilligt , halte ich fuͤr durchaus unrich —

tig , und ich frage zumal in Bezug auf die Behauptüng ;

Im Zweifel ſtreite die Vermuthung fuͤr das dem Fuͤr⸗
fen Guͤnſtigere : Was iſt dem Fuͤrſten guͤnſtig ? die

moͤglichſt geringe Beſchraͤnkung ? Alsdann waͤre nichts

ihm guͤnſtiger als die ganz unumſchraͤnkte Gewalt , als

die Aufhebung der ganzen Verfaſſung .

Ich dagegen glaube , daß eine freyſinnige Verfaſſung
und eine zeitgemaͤße Beſchraͤnkung der willkuͤhrlichen

Herrſchaft dem Fuͤrſten eben ſo guͤnſtig, eben ſo koſtbar

als dem Volk , und daß eine moͤglichſt gute Verfaſſung
ein gleich großes Gut fuͤr die Regierung wie fuͤr die

Regierten ſey. Weiters glaube ich , daß wenn von

Vermuthungen hier geſprochen werden kann ; die Ver —

muthung fuͤr das Liberale ift. Liberal iſt der unſere

ganze Verfaſſung hurchwehende Geiſt . Eine zweifel —

hafte Stelle in liberalem Sinn erklaͤren , heißt ſie im

Sinne der Verfaſſung ſelbſt und ihres erleuchteten Urhe —

berg erfláren .

Der - perehrte Redner hat fich. noh weiter uͤber die

6 *
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Principien Der repräſentativen Verfaſſung uͤberhaupt
verbreitet . Ich enthalte mich einer umſtaͤndlichen Ge —

genrede , welche die Tiefen der Theorie durchwandern

muͤßte , um ihrem Zwecke zu genuͤgen . Nur mit zwey

Worten will ich ſagen , daß nach meiner Anſicht das

Weſen der repraͤſentativen Verfaſſung allerdings dar —

in beſteht , die zwey Perſoͤnlichkeiten der Regierung
und der Regierten — nicht feindſelig , wohl aber als

geſondert , und in rechtlicher Wechſelwirkung ſtehende

Perſoͤnlichkeiten — einander gegenuͤberzuſtellen , zum

Behuf der wechſelſeitigen Verſtaͤndigung uͤber das

Staatswohl und der gemeinſchaftlichen Foͤrderung deſ —

ſelben . Dieſes Weſen nun wird aufgehoben oder alte —

rirt , wenn eine Kammer , und welche die Haͤlfte der

Volksrepraͤſentation ausmachen ſoll , eine bedeutende

Anzahl von Mitgliedern hat , Die nicht nur vom Fürs

ften ernannt , fondern jeden Mugenblid entlafbar find ,

eine folhe Einfegung feint mir Der Würde der Kam :

mer , dem Butrauen , dag fie einflóßgen foll , den Şor :

derungen deg Zeitgeiftes und der dffentlichén Meinung

nicht minder entgegen , alg dem Begriffe einer Wolfs -

repråfentation .

Auch braucht Die Regierung folhe Berfårfung ihs

res Cinflufeg in der Erten Kammer nicht . Gie þat

ja cin unbefchránfteg Veto , und mag alfo ruhig bey al :

tem bleiben , wag immer die Kammern bef lichen

Zachariaͤ : Der verehrte Redner feint midh mif -

verfanden zu haben . Obwohl dag Wort Liberalitåt

etwag von der Luft an fiih hat , welhe es zu ung

brachte , fo bin ih . boh mit dem berehbrten Redner

uͤberzeugt , daß geſetzmaͤßige Freyheit des Volks eben

ſo ſehr dem Intereſſe der Regierung als dem der Regier —
ien entſpreche . Aber ich habe in der getadelten Stelle

TEE
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meines Vortrags nur von der Auslegung der Verfaſ —

ſungsurkunde nach demgeſchriebenen Rechte geſpro —

chen . Ich habe zur Unterſtuͤtzung meines Antrags nicht von

dem Geiſte unſerer Verfaſſung im Allgemeinen ,
fondern von dDemfelben nur in der vorliegenden Bezig

hung geſprochen .

Frhr . v. Berkheim : Der Herr Hofrath v.

Rotteck hat zu deduciren geſucht , daß es etwas Illi —
berales ſey , wenn der Fuͤrſt einige Mitglieder der Er —

ſten Kammer auf eine beſtimmte Zeit ernenne . Ich

geſtehe , ich kann in der jetzigen Ernennungsart nichts

Illiberales finden . Es ſcheint hier eine Verwechslung

zu geſchehen . Man ſcheint die von dem Fuͤrſten er —

nannten Mitglieder alg eine Art von Regierungscom —

mifairg zu betrachten . Gie fohwõren aber fo gut den

verfaſſungsmaͤßigen Eid , wie ein jedes andere Mits

glied der Kammer . Dieſer Eid wird einen Jeden von

uns antreiben , nach ſeiner Ueberzeugung zu handeln

Ohnehin wuͤrde der beruͤhrte Einfluß der Regierung
nicht bedeutend ſeyn , da der Fuͤrſt nur acht Mitglie —

der der Erſten Kammer zu ernennen hat . Der Haupt —
einfluß des Fuͤrſten beſteht darin , daß die Genehmi⸗ —⸗

gung oder Verwerfung der Beſchluͤſſe der Kammern

von ſeinem freyen Willen abhaͤngt .
Srhr . v. Weffenberg : Zur Rechtfertigung . der

Antråge der Commiffion gegen die Einwendungen deg

Herrn geh . Hofrathg Zacharià mug ich blog bemerten ,

daß der Geſichtspunkt , welcher entſcheiden fol , ob der

Antrag auf einen Geſetzentwurf gemacht werden ſoll ,
durch dieſe Einwendungen nicht erſchuͤttert iſt . Die —

ſer Geſichtspunkt beſteht darin , daß die Zweifelhaftig —
fcit der drey Fragen erwiefen fey . Xf die Rammer von

dieſer Zweifelhaftigkeit überzeugt , fo fehe idh niht ,
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warum niht auf gefegliche Entfheidung aler drey Fras

gen angetragen werden folte . Denn alle drep betref -

fen die Verfaſſung , und es iſt ſomit wichtig , daß jede

Ungewißheit in Anſehung derſelben verſchwinde . Daß

dieß baldmoͤglichſt geſchehe , daran muß uns , und kann

auch der Regierung gelegen ſeyn . Auf eine Schmaͤle —

rung der Rechte der Regierung iſt es auch bey der drit —

ten Frage nicht abgeſehen , ſondern der Antrag geht

bey dieſer , wie bey den andern zwey Fragen , blos da —

hin : der Großherzog moͤchte in einem Geſetzentwurfe

eine Entſcheidung vorſchlagen , wie ſie dem Geiſt und

Weſen der Verfaſſung am meiſten entſpricht .

v. Rotteck : Gegen den Vortrag des Herrn Mi -

niſters Frhrn . v. Berkheim erlaube ich mir zu bemers

ken , daß dem Liberalen nicht gerade der Illiberale ent⸗

gegen zu ſetzen ſey , ſondern die Liberalitaͤt hat ihre

Grade ; ein Gefez , eine Mafregel fann mehr oder Mes

niger liberal - feyn .

Nachdem hierauf die Kammer

befhloffen

hatte , $

auf die einzelnen Anträge deg Commifflongbe -

richteg einzugehen ,

wurde zuvoͤrderſt

der erſte Antrag dieſes Bexichtes

in Betrachtung gezogen .

Die Kammer

teno Eo ps

die ſem Antrage beyzutreten , und zugleich ( auf einen

yon dem Frhrn . v. 3ylinhardt gemachten VBorfhlag )

in dem Protokolle den Wunſch niederzulegen ,

daß der Gegenſtand dieſes Antrages noch auf

dem gegenwoaͤrtigen Landtage mittelſt eines den
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Kammern vorzulegenden Geſetzentwurfes erledigt

werden moͤchte.

Bey dem

zweyten Antrage des Commiſſionsberichts ,

zu welchen man hierauf fortging , wurde von [ dem Prä -

laten Hebel bemerkt , daß ſeiner Anſicht nach der

Ginn . deg . Z3uſten F. der Verfaſſungsurkunde uͤberall

nicht zweifelhaft ſey , indem man ſich in die ſonderbar —

ſten Schwierigkeiten , und ſogar ( wie er weiter aus⸗

fuͤhrte ) in eine Bruchrechnung verwickele , wenn man

den Univerſitaͤtsabgeordneten , der in der geſetzlichen

Friſt von vier Jahren an die Stelle eines austretenden

Abgeordneten gewaͤhlt werde , nicht fuͤr eine Perſon

mit ſeinem Vorgaͤnger halte .

Hierauf wurde erwiedert ( von dem Frhrn . v. Weſ —

ſenberg und von Andern ) , daß gleichwohl , zufolge

des Commiſſionsberichtes und der fruͤhern Verhand —

lungen eine Verſchiedenheit zwiſchen dem Geiſte und

dem Buchſtaben des Geſetzes eintrete , ( von dem Frhrn .

v Tuͤrkheim ) , daß der Herr Praͤlat Hebel ſelbſt

dieſen Zweifel beſtaͤtige , indem er nur von ſeiner An —

ſicht geſprochen habe . Uebrigens bezog ſich der Herr

Regierungscommiſſaͤr auf die von ihm fruͤher wegen

dieſes Gegenſtandes im Namen der Regierung abgege —

benen Erklaͤrung .

Die Kammer beſch 6 —

Auch dem zweyten Antrage des Comiſſionsberich —

tes beyzutreten , ohne demſelben eine naͤhere Zeit —

beſtimmung beyzufuͤgen .

Endlich wurde

der dritte und letzte Antrag des Commiſſions —

berichtes

in Berathung gezogen
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Rege Com . Gtaatgrath v. Gulat : Ueberall , wo

die Verfaſſungsurkunde die Dauer der landſtaͤndiſchen
Eigenſchaft an eine beſtimmte Zeit binden wollte , hat
ſte dieſes ausdruͤcklich feſtgeſetztt . Nur das Recht des

Landesherrn , acht Mitglieder der Erſten Kammer zu

ernennen , hat ſie von jeder Beſchraͤnkung ausgenom⸗ —
men . Sie uͤberlaͤßt die Ausuͤbung dieſes Rechtes uns

bedingt dem Zutrauen des Regenten , und die Aus —

wahl der Perſonen iſt , ſo wie die Beſtimmung der

Beit , wie lange die dadurch verliehene landſtaͤndiſche
Eigenſchaft dauern ſolle , blos von dieſem Zutrauen
abhaͤngig .

Wenn Hingegen eingewendet werden will , daß

hiernach ſogar in dem Laufe einer landſtaͤndiſchen Ver —

ſammlung ein Wechſel in den Perſonen dieſer acht
Mitglieder wuͤrde eintreten können , ſo findet dieſe
Einwendung in der einfachen Bemerfung ihre Wider :

fegung , dağ bep jeder einzelnen Ernennung auch jes

derzeit zugleich dies Zeit , får welche fie gelten fol ,

fefgefegt wird . Und - menn die Dauer diefer Seit big -

þer nicht gleihfòrmig beftimmt worden , fo leitet fih
eben hieraus die Schlußfolge ab , dafi- der Regent ,
von welchem die Verfaſſungsurkunde ausgegangen iſt ,
gerade dieſen und keinen andern Sinn mit dieſer Be —

ſtimmung derſelben verbunden habe .
Wollte man an den Großherzog die Bitte um ei —

nen Geſetzentwurf zur Erlaͤuterung des in Frage ſte —
benden Artikels der Verfaſſungsurkunde richten , fo
wuͤrde dieſe Bitte und deren Tendenz in der That
auf die Beſchraͤnkung eines Rechtes gehen , welches

dem Großherzog verfaſſungsmaͤßig zuſteht .
Se . Durchlaucht der Herr Furſt vLoͤwenſtein ;

Die Anglogie anderer Verfaſſungen ſpricht gleichwohl
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får die Ernennung dDiefer Mitglieder auf Llebengzeit .

Wenigſtens moͤchte wegen dieſes Gegenſtandes

Wunſch im Protocolle niederzulegen ſeyn .

v. Kettner : Unſere Verfaſſung beſteht fuͤr ſich ;
die Analogie anderer Verfaſſungen kann auf ſie keinen

Einfluß haben . Der Sinn unſerer Verfaſſungsurkunde

iſt hier nicht zweifelhaft . Es haͤngt von dem Vertrau —

en des Fuͤrſten ab , ob er jene Mitglieder auf laͤngere

oder fFårzere Zeit ernennen will .

Der Generalmajor Frhr . ve Frepftedt erflårt

ſich hiermit fuͤr einverſtanden .

v. Rotteck : Ich muß mich gegen die Behaup —

tung verwahren , alg ob es auf eine Beſchraͤnkung der

Es iſt nur von der Aug -

legung einer zweifelhaften Stelle der Verfaſſungsur —

Rechte der Krone ankomme .

funde die Rede .

Frhr . v: Weffenberg :

Sechs und zwanzigſte Sitzung vom . . Yuly .

Wenn die vorliegende

Frage fuͤr entſchieden zu halten ſeyn ſollte , ſo muͤßte

—

oder in der bisherigen Uebung liegen

kunde ſagt daruͤber nichts . Die Uebung aber war bis —

her ſehr verſchieden . Dieſe Wandelbarkeit der Uebung

von Seiten der Regierung koͤnnte nur alsdann ent —

ſcheidend ſeyn , wenn ſie in einer Beſtimmung der Ver —

faſſung begründet waͤre . Das bloſe Stillſchweigen der

Verfaſſung aber kann nicht als eine ſolche Beſtimmung

angenommen werden . Dieſes Stillſchweigen kann nichts

weiter beweiſen , als : die Verfaſſung ſeye nicht hinder —

lich , daß die Frage auf die eine oder die andere Art

entſchieden werde . Die Frage iſt alſo unentſchieden

Uebrigens iſt in dem Antrage der Commiſſion blos dabon

die Rede , daß die Kammer vertrauensvoll die Bitte vor

den Thron niederlege , uͤber einen unentſchiedenen Bers

Allein dieſe Ur —
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faſſungsartikel eine geſetzliche Entſcheidung zu erhal

ten , wie ſie dem Geiſt und Weſen der Verfaſſung am

entſprechendſten iſt .

Zachariaͤ : Die Verfaſſung laͤßt vielmehr das

fragliche Recht der Krone unbeſchraͤnkt . Damit ſtimmt
die bisherige Uebung uͤberein . Eine Bitte um Be

ſchraͤnkung dieſes Rechtes duͤrfte dermalen weder dem

Intereſſe des Fuͤrſten , noch dem Intereſſe der Kam —

mern , noch dem Intereſſe des Volks entſprechen .
Gleichwohl erkenne ich es mit dem gebuͤhrenden Danke ,
daß der verehrliche Antragſteller dieſen Gegenſtand zur

Sprache gebracht hat . Vielleicht wird unſere Bera —

thung nicht obne Einfluß auf die Maximen der Regie —

rung ſeyn .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Der zuletzt angefuͤhrte
Grund iſt auch fuͤr mich entſcheidend , und ich verei —

nige mich mit dem Redner vor mir dahin , daß man

fuͤr jetzt die Sache auf ſich beruhen laſſen ſolle . Der

Ausſpruch der Regierung , wenn er jetzt provocirt wuͤr⸗

de , moͤchte wohl auf eine Art ausfallen , welche der

Abſicht , in welcher er peranlaft wurde , nicht entfprå -
che . Uebrigeng ift niht Davon die Nede , der Krone

ein . Recht freitig zu machen , fondern , auf die Noth -
wendigkeit einer geſetzlichen Beſtimmung aufmerkſam
zu machen , in deren Ermanglung Zweifel und ſehr
verſchiedene Auslegungen Platz greifen koͤnnen , und

der Regierung muß ſelbſt daran gelegen ſeyn , daß
beſtimmte Regeln uͤber den vorliegenden Gegenſtand
feſtgeſetzt werden . Unbeſtimmtheit iſt allemal ein Uebel —

ſtand . Ich glaube daher , daß man der Regierung
zwar keinen erlaͤuternden Geſetzvorſchlag abdringen ,
jedoch in dieſer Beziehung einen Wunſch im Proto —
colle niederlegen ſollte .
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Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein er —

klaͤren Sich hiermit fuͤr einverſtanden .

v. Rotteck : Mein Sinn konnte nicht der ſeyn ,

der Regierung eine Erklaͤrung abzudringen . Ich hatte

nur die Abſicht zu veranlaſſen , daß ein Zweifel in der

Verfaſſungsurkunde durch eine Erklaͤrung , durch ein ge —

ſchriebenes Geſetz , gehoben wuͤrde . Doch dieſe Veran —

laſſung kann die Regierung ſchon aus dieſer Berathung

entnehmen .
:

Auf die hierauf von dem VBteepráfidenten ges

þaltene Umfrage

beſchlofßß
die Kammer :

1) den dritten Antrag des Commiſſionsberichts
fuͤr jetzt auf ſich beruhen zu laſſen ;

2) den Wunfh , dag der Gegenftand diefe Mn -

tragg durch eine authentifhe Auslegung erle⸗

Digt werden möge , im Protofolle niederzulegen ,

Hiermit wurde die Sitzung beſchloſſen .

Frhr . v. Zyllnhardt .

Zachar iaͤ—

Die Beylagen Ziffer 74 . u . 75 . bleiben unge -

druckt ; Dagegen folgt S , 92 . die endlihe Redaktion

der beiden Geſetzentwuͤrfe , ( 74. 75 . ) welche ſie ver⸗

einiget zu einem einzigen enthaͤlt .
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Geſetzentwurf

uͤber die Anklage der oberſten Staatsdiener

durch die Kammern wegen Verletzung der

Verfaſſung oder verfaſſungsmaͤßtger
Rechte .

Ludwig von Gottes Gnaden ,

Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhringen , Land —

graf zu Nellenburg , Graf zu Salem , Petershauſen
und Hanau u. f- mw.

In der Verfaſſungsurkunde iſt den Kammern tlus

ſerer Landſtaͤnde das Recht ertheilt worden , die Miniſter
und Mitglieder der oberſten Staatsbehoͤrde wegen der

Verletzung der Verfaſſung oder anerkannt verfaſſungs mä—
ßiger Rechte anzuklagen .

Ein beſonderes Geſetz ſoll die Faͤlle der Anklage ,
die Groͤde der Ahndung , die entſcheidende Behoͤrde und

die Procedur beſtimmen .

Es iſt zu dieſem Ende im Jahr 1820 ein Geſetz
uͤber die Verantwortlichkeit der oberſten Staatsdiener

erlaſſen , jedoch in demſelben eine weitere geſetzliche Vor⸗

ſchrift uͤber das gerichtliche Verfahren in Faͤllen dieſer
Art vorbehalten worden . Die Beraihung úber diefe

Vorſchrift fuͤhrte zu der Ueberzeugung von der Zweck —

maͤßigkeit einiger in dem Geſetze von 1820 zu treffen⸗
den Abaͤnderungen .

Wir verordnen daher , mit Zuſtimmung Unſerer

getreuen Staͤnde , wie folgt :
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Erſter Titel .

Von dem Rechte zur Anklage

Na

Wenn die Verfaſſung oder anerkannt verfaſſungs —

maͤßige Rechte von einem Staatsdiener verletzt werden ,

welcher nicht Mitglied Unſerer oberſten Staatsbehörde

iſt , oder doch in dieſem Fall , als in ſeiner Dienſtfuͤhrung

derſelben untergeordnet betrachtet werden muß : ſo haben

die Staͤnde das Recht , ihre Beſchwerde bey der hoͤchſten
Behoͤrde anzubringen , welche der Verletzung auf der Stelle

abhelfen , und entweder im Wege der Dienſtordnung , oder

durch die competente Juſtizſtelle die gebuͤhrende Ahn—⸗

dung eintreten laffen wird ,

SeS ;

Gegentand der fórmlihen AnÉlage dDurh die Kans

mern ift jede von einem oder mehreren , feiner vorgefeg :

ten Behdrde untergeordneten Staatsbeamten herruͤhren —
de Verletzung der Verfaſſung oder verfaſſungsmaͤßiger

Rechte .
Nera

Die Grade der Mhndung , twelhe auf diee Anklage
erkannt werden koͤnnen , beftimmen fich nach der Grófe

und dem Umfang des zugefuͤgten Schadens und den

geſetzlichen Regeln der Zurechnung .
Die Ahndungen ſelbſt beſtehen in Verweiſen ,

Suspenſion , Entfernung vom Amte mit oder ohne

Penfion , endlich in Dienftentfegung .
Wenn die Verlegung der Berfafung oder verfafs

fungêmåfiger Recte in ein anderes betimmteg Bers

brechen uͤbergeht , ſo bleibt das gewoͤhnliche Verfahren
und die geſetzliche Strafen , ſo wie in allen Faͤllen der

Schadenserſatz vorbehalten .
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——

Die Anklage kann von den Kammern erhoben
werden :

a ) Gegen einzelne Miniſter oder andere Staatsbe —⸗

amte , wenn ſolche entweder uͤberhaupt keiner vorgeſetz⸗
ten Behoͤrde untergeordnet ſind , oder doch in dieſem be —

ſondern Fall ſelbſtſtaͤndig und ohne Unterordnung unter

eine hoͤhere Behoͤrde gehandelt haben .
b ) Gegen die Mitglieder der oberſten Staatsbe —

hoͤrde , wenn die That , welche zu der Anklage Veran —

laſſung gibt , von dieſer Behoͤrde herruͤhrt .

Siy .
Die einzelnen Mitglieder der oberften Staatsbe —

Hörde fônnen fich får ihre Perfon von der Anflage be -

freyen , wenn ſie darzuthun vermoͤgen , daß ſie entweder

an der Verfuͤgung , welche den Gegenſtand der Anklage
ausmacht , oder dazu die Veranlaſſung gegeben , als ab -

weſend keinen Antheil genommen , oder daß ſie gegen

dieſelbe geſtimmt und ſich dagegen ausdruͤcklich und un —

ter Anfuͤhrung der Gruͤnde zum Protokoll verwahrt
haben .

§. 6,
Alle auf die Verfaſſung und verfaſſungsmaͤßige

Rechte ſich beziehenden Verfuͤgungen und Beſchluͤſſe wer —⸗

den von einem oder mehreren der nach S. 4. verantwort =

lichen Staatgdiener unterzeichnet . Der Unterfcohreibende
iſt fuͤr dieſe Beſchluͤſſe zwar nicht ausſchlleßlich , jedoch
unbedingt verantwortlich , ſo daß er ſich nicht auf die

im 86. 5. erwaͤhnten Einreden berufen fann .

PT
Fm Falle , dağ ein , dieſer Anklage unterworfener

Staatsdiener , ehe diefelbe angebracht wird , aug dem

Gtaatgdienfte treten folte , hoͤrt das Anklagerecht der

Staͤnde erſt mit dem Schluß des naͤchſten nach dem Dienſt⸗
austritt deſſelben zuſammen berufenen Landtags auf , es
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waͤre denn , daß eine Verjaͤhrung nach den beſtehenden
geſetzlichen Vorſchriften fruͤher ſchon eingetreten wåre .

Zweyter Titel .

Von den der Anklage vorhergehenden Ver —

þpandlungen in den Kammern :

Na 8.

ğn jeder der beiden Kammern fann der Antrag
auf Erhebung einer Anflage gegen Minifter oder Mit -

glieder Der oberen Staatsbehoͤrde geſtellt werden .

§. 9.

Jede Motion auf Erhebung einer . folchen Anklage
muß wenigſtens von drey Mitgliedern der Kammer unterz

zeichnet feyn . Ueber eine von wenigern Mitgliedern unter -

zeichnete Motion fann feine Verhandlung in der Kammer

Gtatt finden ,
§. - 10 ;

Bey den Verhandlungen der Kammern über eine

Anflage findet niemals das font nah der Verfaſſung
zulaͤſſige abgekuͤrzte Verfahren Statt .

§. II .

Wenn die Kammer beflofen hat , die Motion in

Betrachtung zu ziehen , fo muüg zu ihrer Pruͤfung in

der erſten Kammer eine aus fuͤnf , undin der zweyten
Kammer eine aus ſieben Mitgliedern beſtehende Commiſ —
ſion erwaͤhlt werden . Zu dieſer Commiſſion koͤnnen nicht
diejenigen drey Mitglieder gewaͤhlt werden , welche die

Motion unterzeichnet haben ; jedoch koͤnnen ſie zu den

Sitzungen der Commiſſion gezogen werden .

Ye 12 ;

Nach erfolgter Berichtserſtattung entſcheidet Die

Kammer durch abſolute Stimmenmehrheit , ob und

gegen welche oberſte Staatsdiener eine Anklage Statt
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finden fol . Die Verhandlungen und : Mittheilungen an

die andere Kammer geſchehen auf die gewoͤhnliche Weiſe .

Nista ,

Die Kammer , aù twelcdhe von Der andern ein Ana

trag auf Erhebung einer Xnflage gebracht wird , beobs

achtet dag nåmliche Verfahren , Dag bey andern Mit -

theilungen Statt findet .

VSTA .

Der Angeſchuldigte darf , wenn er auch niht mehr

Mitglied der oberſten Staatsbehoͤrde iſt , allen Verhand —

lungen in den Sitzungen beider Kammern beywohnen ,

und muß , wenn er es verlangt , ſowohl in dieſen

Sitzungen , als in den Commiſſionen , mit ſeiner muͤnd —

lichen oder ſchriftlichen Vertheidigung gehoͤrt werden .

Die Sitzung , in welcher uͤber die Anklage abge —

fimmt wird ( §, 12. ) muf eine óffentliche ſeyn .

VT LS

Dem Angefhuldigten , den fámtlichen Mitgliedern

der Kammer und den Regierunggcommiffarien Darf die

Einſicht der Sitzungsprotokolle und der gedruckten und

ungedruckten Beylagen zu dieſen Protokollen nicht ver —

weigert werden . Auch hat die Commiſſion den Ange —

ſchuldigten von den neuen Thatſachen oder Actenſtuͤcken ,

von welchen ſie in ihrem Vortrage Gebrauch zu machen

gedent , in Kenntniß zu ſetzen , und ihn daruͤber vor

Erſtattung des Vortrags zu hoͤren.

——

Die Kammer , in welcher die Anklagezuerſt be —

ſchloſſen worden , ( §. 12 . ) entwirft eine { fórmlihe Ans

klagegete , und theilt fie Der fandern Kammer mit , von

welcher ſie dieſelbe nach erfolgter Genehmigung zuruͤck—

empfaͤngt .
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SOTT

Hierauf wird die Anflageacte von derjenigen Kame

mer , von welcher fie entworfen worden ift , famt einer

beglaubigten Mbfchrift Der Belege , Durch eine Deputa -

tion an Ung felbt gebracht , und zugleich der hòchften

Staatsbehoͤrde im gewoͤhnlichen Wege davon Nachricht

mitgetheilt .
8

Nachdem . fih die Kammern uͤber die Anklageacte

vereinigt haben , ernennt ſowohl die eine , als die an —⸗

dere Kammer aus ihrer Mitte einen erſten und einen

zweyten Commiſſaͤr zur Verfolgung der Anklage vor

dem Staatsgerichtshofe . Der erſte ( und wenn dieſer

verhindert iſt , der zweyte ) Commiſſaͤr derjenigen Kam —

mer , von welcher die Anklageacte entworfen worden iſt ,

leitet das Geſchaͤft , und ſeine Stimme gibt den Ausſchlag ,

wenn unter den Anklagecommiſſarien bey einer , Ver —

ſchiedenheit der Meinungen Stimmengleichheit eintritt .

Sowohl die eine als die andere Kammer erwaͤhlt

zugleich aus ihrer Mitte einen erſten und einen zwey —

ten Stellvertreter ihrer Commiſſarien .

Dritter Titel

Von dem Staatsgerichtshofe —

KRATO :

Nede Anflage gegen die Minier und Mitglieder

der oberſten Staatsbehoͤrde wird vor dem Staatsge —

rich ! shofe verhandelt .

§. 20 .

Der Staatsgerichtshof beſteht aus vier und zwan —

zig Mitgliedern ; — den vier dem Dienſtrange nach

erſten Oberbofgerichtsraͤthen , zehn von Uns zu ernen —

Protokoſte der J. Kammer . Xx8d . 7
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nenden Richtern , fünfen , welde von der erten , und Das

fuͤnfen , welche von der zweyten Kammer erwaͤhlt ger

werden .

RVR E, hof

Die Mitglieder deg Staatsgerichtshofes , welche u
von Ung ernannt werden , fo wie die von den Kam - DIe
mern gu Waͤhlenden , werden im Boraug , je auf die raͤt

Dauer von acht Jahren , ( und zwar , nach der erſten

Beſtellung , jedesmal auf dem letzten Landtage vor Ab —

lauf jener aht Jahre ) beſtelt . Ihr Amt iſt waͤhrend ger

dieſer acht Jahre unwiderruflich .

- 22 , !

Unter den Richtern , welche Wir ernennen , Fónnen fde

niht Unfere Minifter und die Mitglieder der oberften ach
Staatsbehoͤrde begriffen ſeyn . Die Mitglieder der

Staͤndeverſammlung koͤnnen weder von der einen noch St
von der andern Kammer zu Richtern erwaͤhlt werden .

— —

Von den Richtern kann die Anklagecommiſſion haj
zwey , und der Angeklagte zwey ausſchließen , ohne daß fet
es der Anfuͤhrung eines Grundes beduͤrfte . Die aus — ſid
zuſchließenden Richter ſind zuerſt von den Anklagecom — dif
mifarien , und fodann ert von dem Angeflagten zu

benennen ; und ztwar auch Dann , wenn die Anflagecom -

miſſarien auf das Ausſchließungsrecht unter der Bedin - ber

gung , daß der Angeklagte nicht von demſelben Gebrauch

machen wuͤrde , verzichtet haben , der Angeklagte aber

erklaͤrt , ſein Ausſchließungsrecht ausuͤben zu wollen .
tid

Sind der Angeklagten mehrere , und fie Fòðnnen
: AE / S fo

fich nicht ber Die Richter , die fie augfo liefen wolfen , E
vereinigen , fo hat ein jeder Angeklagte das Recht , ein

beſonderes gerichtliches Verfahren zu verlangen , damit

— T
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das Ausſchließungsrecht von beiden Partheyen den obi —

gen Regeln gemaͤß ausgeuͤbt werden koͤnne .

Werden die vier dem Dienſtrangé nach erſten Ober —

hofgerichtsraͤthe , einer oder mehrere , von den Parthehen

ausgeſchloſſen , ſo werden die Ausgeſchloſſenen durch

die dem Dienſtrange nach naͤchſten Oberhofgerichts —

raͤthe ergaͤnzt .

§. 24

Die nicht ausgeſchloſſenen Richter bilden den Staats —

gerichtshof für diefen befondern Fall

5: 25 :

Wir ernennen den Pråfidenten und einen Bitèprå :

ſidenten des Staatsgerichtshofes , beide wenigſtens auf

acht Jahre .

Unſere Miniſter und die Mitglieder der oberſten

Staatsbehoͤrde koͤnnen dieſe Stelle nicht bekleiden .

§. 26 .

Wir ſelbſt werden den Praͤſidenten auf gewiſſen⸗

hafte Erfuͤllung ſeiner Richterpflicht beeidigen . Den —

ſelben Eid nimmt bey Eroͤffnung des Gerichts der Praͤ⸗

ſident den uͤbrigen Richtern ab , in Gegenwart der ſtaͤn⸗

diſchen Anklagecommiſſarien und des Angeklagten .

Si oz ,

Die Anklageacte und die Belege ſind in Urſchrift

bey dem Pråfidenten deg Gerichtshofes einzureihen :

§. 28.
Die Einberufung dér Mitglieder deg Staatsge —

richtshofs geſchieht durch den Praͤſtdenten , und zwar

fo ; daf der Gerichtshof fpåtetens in dreyfig Tagen ,

vom Tage der eingereichten Anklagegete zuſammen zu

treten hat :
zi

naknoaa
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§: 120;

Zur Vollzaͤhligkeit des Staatsgerichtshofes bey dem

Anfange ſeines Geſchaͤftes werden wenigſtens ſechzehn

Mitglieder nach Abzug der Ausgeſchloſſenen erfordert .

—

Bey der Eroͤffnung der muͤndlichen Verhandlungen

( 8 . 40 ) muͤſſen von den Richtern , welche den Staats⸗

gerichtshof beym Anfange ſeines Geſchaͤfts bildeten ,

wenigſt ens noch vierzehn gegenwaͤrtig ſeyn .

Kein Richter kann an der Berathung uͤber das

Urtheil und deſſen Abfaſſung Antheil nehmen , der

nicht den ſämtlichen oͤffentlichen Verhandlungen ( F. 49 f

in der Eigenſchaft als Richter beygewohnt hat .

—

Wenn waͤhrend der oͤffentlichen Verhandlungen

CS. 49 ff . ) die Bahl der Richier unter zehn herabſinken

folte , fo måfen diefe Verhandlungen eingefelft , und

nach Ergaͤnzung des Gerichtshofs aufs Neue vorge -

nommen werden .

§. 33 -

Der Gerichtghof hat zu beurtheilen , und au ents

feinen , ob die Grånde , womit etwa niht erſcheinende

Richter ihr Ausbleiben zu rechtfertigen verſuchen , genuͤ⸗

gend ſind , oder nicht , und im letztern Falle gegen die

Ausbleibenden die geeigneten Maßregeln anzuordnen .

§. 34 .

Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs beziehen

als ſolche weder einen Gehalt noch Gebuͤhren .

$. 35 .

Der Staatsgerichtshof verſammelt ſich an dem

Orie , wo das Oberhofgericht ſeinen Sitz hat .
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SERO

Der Praͤſident ernennt den Gerichtsſchreiber , und

beeidigt ihn bey Eroͤffnung des Gerichts .

B

Vondem gerichtlichen Verfahren .

S: 37

In den Faͤllen einer Anklage der Kanmern tritt

der Anklageprozeß ein .

§. 38 .

Das Berfahren vor dem Staatsgerichtshofe iſt
muͤndlich und oͤffentlich .

Dem muͤndlichen und oͤffentlichen Verfahren geht
ein daſſelbe vorbereitendes ſchriftliches Verfahren vorher .

S: 39 :

Nachdem der Staatsgerichtshof ſeine Sitzungen
eroͤffnet hat , und die Partheyen von dem ihnen 6. 23

eingeraͤumten Ausſchließungsrechte Gebrauch gemacht
haben , waͤhlt der Gerichtshof aus ſeiner Mitte einen

Ausſchuß , den er mit der Leitung des vorbereitenden

ſchriftlichen Verfahrens beauftragt . Zu dieſem Aus —

ſchuſſe ſind zwey rechtsgelehrte Mitglieder des Gerichts
zu waͤhlen ; der Praͤſident fuͤhrt auch in dem Aus —

ſchuſſe den Vorſitz .

§. 40 .

In der Anklageacte müſſen alle Mittel , wodurch

der Beweis der Anklage gefuͤhrt werden ſoll , beſtimmt
und namentlich aufgefuͤhrt ſeyn .

Wenn Beweis durch Urkunden gefuͤhrt werden ſoll ,

ſo muͤſſen dieſe im Original oder in beglaubigter Ab —

ſchrift beygefuͤgt ſeyn .
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—0 Soll Beweis durch Zeugen gefuͤhrt werden , ſo

| måfen die Zeugen benannt , und die Puncte , worúber

I fie vernommen werden fofen , genau angegeben fepn . ru

SAN ve

Die Fuͤhrung des Beweiſes der Anklage durch

einen dem Angeklagten anzutragenden Eid iſt nicht zu —

laͤſſig. Im Uebrigen iſt die Zulaͤßigkeit des angetre — ſo

tenen und die Zulaͤnglichkeit des gefuͤhrten Beweiſes ve

nach dem gemeinen Rechte des Landes zu beurtheilen .
—9 S$ 42 .

k

| Die Ynëlageacte mit ihren Belegen muf dem Anz in

geklagten zur ſchriftlichen Vertheidigung mitgetheilt B

| werden . de

§. 43 .
| In der Vertheidigungsſchrift muß der Angeklagte

ſich zber die der Anklageacte beygefuͤgten Beweismit — be

tel vorláufig erflåren ; er mug feine Einwendungen ge -

gen die Mechtheit der Urfunden , die Zulåfigfeit und

Glaubwuͤrdigkeit der Zeugen vortragen . Ze

§: 44 . th

Wif der Angeffagte einen Gegenbeweig führen , )

| fo muf er Die Mittel defelben auf die im §. 40 . ge - de

ordnete Weife beftimmt namhaft machen . uͤb

SAAS : no

Die Vertheidigungs ſchrift wird den ſtaͤndiſchen An —

klagecommiſſarien zur Nachricht mitgetheilt .

§. 46 . un

Iſt mit der Vertheidigungsſchrift ein Gegenbeweis teg

angetreten , fo hat die ` Anflagecommiffion fih noch

daråber auf die im §. 43 . geordnete Weife ju erflåren .

—
de

Die Friſten in dieſem Vorverfahren ſetzt der Aus - ⸗

ſchuß des Gerichtshofes nach eigenem Ermeſſen feſt .

a
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§. 48 .

Auf gleiche Weiſe beſchließt er uͤber Friſtverlaͤnge⸗

rungsgeſuche , und beſtraft den Ungehorſam durch Straf —

verfuͤgungen oder Praͤcluſtvbeſcheide .
§. 49 .

Wenn das vorbereitende Verfahren beendigt iſt ,

ſo beginnt ſpaͤteſtens zehn Tage hernach das Schluß —

verfahren in oͤffentlicher Sitzung .

§. 50 .

In dieſer oͤffentlichen Sitzung werden zuvoͤrderſt

in Gegenwart der Partheyen Die Anklageacte und die

Vertheidigungsſchrift ihrem ganzen Inhalte nach durch

den Gerichtsſchreiber oͤffentlich abgeleſen .

§ 5L

Auf gleiche Weife werden ale Remeis uud Gegen⸗

beweis - Urkunden oͤffentlich abgeleſen .

Neasa

Der Gerichtshof erkennt uͤber die Zulaͤßigkeit der

Zeugen und der ihnen nach dem Vorſchlag der

theyen vorzulegenden Fragen .

den Praͤſidenten des Gerichts oͤffentlich beeidigt , und

uͤber die vorher feſtgeſetzten Puncte der Reihe nach ver —

nommen .

—

Es ſteht beiden Partheyen , ſo wie dem Praͤſidenten

und den Richtern frey , den Zeugen Fragſtuͤcke vorzu —

tegen , úber welche diefe ebenfalls gu vernehmen find .

Cesa

Ueber die Zulaͤßigkeit dieſer Fragſtuͤcke entſcheidet
der Gerichtshof nach Stimmenmehrheit .

Wenn waͤhrend des Laufes der oͤffentlichen Verhand —
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lungen die eine oder die andere Parthey neue Beweis —

mittel vorbringt , ſo beſchließt der Gerichtshof , ob eine

ſolche neue Beweisfuͤhrung zulaͤßig iſt , oder nicht . Im

erſten Falle wird das oͤffentliche Hauptverfahren vorlaͤu —

fig eingeſtellt , und ein auf die vorgebrachten neuen Be —

weismittel bezuͤgliches Vorverfahren eingeleitet .

— 6

Wenn die ſaͤmtlichen Prozeßacten verleſen , die Be —

weis - und Gegenbeweiszeugen vollſtändig vernommen

find , fo ſetzt der Praͤſtdent des Gerichts fuͤr das weitere

Verfahren einen Termin feſt , welcher jedoch von dem

Schluſſe des erſten Acts des oͤffentlichen Verfahrens

(SF. 50 —55 ) nicht um mehr als zehn Tage entfernt

ſeyn darf .

§. 57 .

Dabey hat einer der Anklagecommiſſarien , in der

Regel der erſte , in oͤffentlicher Sitzung die Thatſachen ,

worauf die Anklage ſich gruͤndet , und die Beweiſe ,

welche dafuͤr erhoben worden ſind , vorzutragen , und

am Schluſſe ſeinen foͤrmlichen Antrag an den Gerichts —

hof zu ſtellen .

§. 58 .

Unmittelbar nachdem der Sffentlihe Xnflåger feinen

Bortrag geendet , ift der Yngeflagte mit feiner Verthei -

digung ffentlich zu hören . Gind eg der Angeflagten

mehrere , fo hat jeder dag Recht , fich befonderg zu der -

theidigen .

§. 59 .

weder ngeffagte ift befugt , feine Vertheidigung

bor Gericht felbf zu führen , oder fich einen Bertheidiz

ger frey zu wåhlen . Ym legten Falle darf er defenune

geachtet , nachdem Diefer feinen Bortrag gecndet þat ,

au

ne

bi

di

Da
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auch noch zu ſeiner Rechtfertigung ſelbſt das Wort

nehmen .
60

Wenn an dem feſtgeſetzten Tage weder der Anges

klagte in Perſon , noch fuͤr ihn ein Vertheidiger er —

ſcheint , ſo wird nur der Anklaͤger mit ſeinem Vortrag

gehoͤrt . Alsdann wird fuͤr den Angeklagten ein Ver —

theidiger von Amtswegen beſtellt , welcher laͤngſtens

binnen zehn Tagen ſeine Vertheidigung in oͤffentlicher

Sitzung vorzutragen hat . Sind es der Angeklagten

mehrere , ſo wird fuͤr jeden Nichterſchienenen von Amts —

wegen ein beſonderer Vertheidiger beſtellt .

SAn OL

Nach angehórter Mnflage und Vertheidigung treten

die Richter zur geheimen Berathſchlagung zuſammen .

——

Wenn die Mehrzahl der Richter zur Faſſung deg

Urtheils Bedenkzeit verlangt , ſo hat der Praͤſident ſie

zu bewilligen . Doch darf die Verkuͤndung des Urtheils

nie ſpaͤter als zehn Tage nach dem Schluſſe der Ver —

handlungen erfolgen .

—

Die Abſtimmung der Richter geſchieht muͤndlich und

oͤffentlich mit Angabe der Gruͤnde .

§. 64 .

Der Praͤſident gibt dabey keine Stimme ab .

—J

Um das Schuldig auszuſprechen , wird eine Mehr —

heit von wenigſtens drey Stimmen erfordert . Rur Ent -

fheidung úber die Mrt und dag Maaf der Strafe ge -

nůgt relative Meprheit der Stimmen . Bey eintreten -

der Gtimmengleichheit hat die mildere Meinung Den

Vorzug -
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() §. 66 .

| Jedes Urtheil des Gerichtshofes muß auch uͤber

—90 die Koſten des Proceſſes entſcheiden . Diejenigen Koſten , d

| welche burch die Mnordnung eineg befondern Gerichts - d

þofes fich ergeben , werden jedoch immer von der Staatg = g

| tafe befritten .

|
63 67e

Die Verkuͤndung des Urtheils geſchieht in oͤffent— n

licher Sitzung durch den Praͤſidenten . J

Ii] §> 68 .

[l Nach der Beendigung deg Prozefes theiit der

Jii
Staatsgerichtshof Abſchrift des Urtheils Unſerer ober — f

È} fen Staatsbehoͤrde mit , und macht die ſaͤmtlichen Ak — ò

| tenſtuͤcke und Protokolle durch den Drud befannt . Die 9

i lii Druckkoſten werden auf Staatskoſten beſtritten . f

i
f §. 69. i

Gegen das Endurtheil findet nur die Wiederein —

ſetzung in den vorigen Stand Statt , welche jedoch nur

von dem Angeklagten , und nur wegen neuaufgefundener È

erheblicher Beweismittel verlangt werden fann . n

92270 : e

Wenn der Angeſchuldigte gegen dag Urtheil deg

Staatsgerichtshofs das Rechtsmittel der Wiederein —

ſetzung in den vorigen Stand ergreifen will , ſo muß er í

innerhalb dreyfig Tagen von der Zeit an , wo er von §

dem Dafeyn neuer Beweismittel Kenntnig erhielt , fein

Wiederherſtellungsgeſuch bey dem Praͤſidenten Unſeres

Staatsgerichtshofes einreichen . í

SETE : $

Dieſes Wiederherſtellungsgeſuch muß enthalten : e

a) alles das , was die Anklageacte nach §. 40 , ent -

çhalten muf s

b) das foͤrmliche Erbieten zum Wiederherſtellungs —

eide .
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ET

Das Wiederherſtellungsgeſuch muß ebenfalls vor

dem Stealsgerichtshofe verhandelt werden . Die uͤber

die Bollzaͤhligkeit des Gerichts ( G. 30 . 31 . U. . ) feft -

geſetzten Beſtimmungen ſind auch hier anwendbar .

. 78 .

Die Vorſchrift des 6. 28 . iſt auch bey der Zuſam —

menberufung des Staatsgerichtshofes nach eingereichtem

Wiederherſtellungsgeſuche zu beobachten.
§ TE

Die zu dem erften Verfahren bevollmaͤchtigt gewe⸗

ſenen ſtaͤndiſchen Anklagecommiſſarien haben auch in

dem Wiederherſtellungsverfahren die Verrichtungen des

Anklaͤgers zu verſehen , falls ſie nicht ſeitdem aus den

Kammern getreten ſind . In dieſem Falle treten fuͤr ſie

ihre Stellvertreter ein .

— J —

In Hinſicht des ſchriftlichen Vorverfahrens uͤber

das Wiederherſtellungsgeſuch gelten die §§ . 39 . 42 —48 .

mit Beachtung der in der Stellung der Partheyen nun

eingetretenen Xeonderungen .

- 76 ;

Auf das ſchriftliche Vorverfahren folgt das oͤffent—

liche muͤndliche Verfahren , wofuͤr die Vorſchriften der

98 . 49 —60 . gelten .
S 7T

Der Wiederherſtellungsklaͤger hat den Wiederher —

ſtellungseid in der erſten oͤffentlichen Sitzung vor dem

Beginne alles weitern Verfahrens dahin zu leiſten , daß

er die neuen Beweismittel nicht vor den letzten dreyßig

Tagen vor Einreichung des Wiederherſtellungsgeſuchs
gehabt habe , noch ſie vor dieſer Zeit habe haben koͤnnen.

§. 78 .

In Hinſicht der Faͤllung und Verkuͤndung des
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Urtheils in der Wiederherſtellungsinſtanz und der Bes

kanntmachung der Acten durch den Druck gelten die

Vorſchriften der 58 . 61 68 .

S. 79 .

Wenn auf das Wicderherfellungggefuch das vorige
Urtheil nicht abgeåndert wird , fo hat der Angeflagte
die fåmtlichen , Durch dag eingewendete Rechtsmittel
verurfachten gerichtlichen und aufergerichtlichen Koten

3u tragen , ohne daf auf diefen Fall die Unterſcheidung
des §. 66 . anwendbar wåre .

N89
Ueber alle in Hinſicht des in dieſem Titel beſtimm —

ten eigenthuͤmlichen Verfahrens eintretende Faͤlle und

Fragen , welche in dieſem Geſetze nicht ausdruͤcklich
entſchieden ſind , beſchließt der Gerichtshof nach der

Meinung der Mehrheit ſeiner Glieder .

Fünfter Fiter

Bon dem Rechte der Begnadigung .

§. 8I .

E3 bleibt Ung zwar in einem jeden Falle Dag Redt
der Begnadigung ; jedoch werden Wir diees Recht nie

dahin augdehnen , daf ein , in Gefolge einer Mnflage
der Kammer zur Entfernung bom Amte verurtheilter
Staatgdiener an feiner bisherigen Stelle gelaſſen , oder

ein zur Dienſtentſetzung verurtheilter Staatsdiener in

einem andern Juſtiz - oder Adminiſtrativamte angeſtellt

werde , eg waͤre denn , daß in Ruͤckſicht auf Wiederan —

ſtellung das gerichtliche Erkenntniß einen ausdrücklichen ,

dem zur Dienſtentſetzung Verurtheilten günſtigen Vor —⸗

behalt enthielte .

Lae

e

a

a
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Sechster Titel .

Von dem Vollzuge des Urtheils .

——

Der Vollzug jedes von dem Staatsgerichtshofe aus —

geſprochenen Urtheils ſteht Unſerer oberſten Staatsbe —

þórde zu . L N

S. 83 .

tahdem diefelbe die Mittheilung des Urtheils

von dem GStaatggerihtshof empfangen , bat fie von

Ung zu vernehmen , welchen Gebrauch Wir von dem

Uns verfaſſungsmaͤßig zuſtehenden Begnadigungsrechte

zu machen gefonnen find . Nah Empfang Unferer Ents

fHliefung dber diefen Punct trifft fte die nóthigen

Anordnungen zum Vollzuge des Urtheils .

Die Mitglieder der oberſten Staatsbehoͤrde ſind fuͤr

dieſen Vollzug verantwortlich .

SHlugpartitel

583 .

Dieſes Geſetz wird hiemit fuͤr einen Theil der Ver —

faſſung im Sinne des 64 . §. Der Berfafunggurfunde

erklaͤrt .
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Henlage 3iffer 76 .

Dem hochverehrlichen Praͤſidium der erſten Kam⸗

mer der Staͤndeverſammlung

haben wir die Ehre , im Anſchluß den erſten Theil der

Gemeindeordnung , wie ſolcher in Gemaͤßheit der von

der zweyten Kammer in ihren oͤffentlichen Sitzungen

am 2 22627und ꝛoſten

Junh d. J . gefaßten Beſchluͤſſe redigirt und nach die —

ſer Redaetlon von der zweyten Kammer in ihrer heu —

tigen oͤffentlichen Sitzung genehmigt worden iſt , zur

dortſeltigen gefaͤlligen Berathung mitzutheilen , wobey

wir bemerken , daß der neuere von der Regierung vor —

gelegte Entwurf dieſes Geſetzes dem erſten Band der

Verhandlungen der zweyten Kammer und zwar dem

Protokoll vom Zoſten Maͤrz d. J . beygefuͤgt iſt .

Karlsruhe , den zken Juli 1822 .

Sm Namen der I . Kammer der Staͤndeverſammlung

Der Praͤſident

Fóhrenb ah :

Der erſte Secretaͤr

v. Ittſt ein
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Unterbeylage zu Ziffer 76 .

EM eN ADeant is
J —

Gemein oe Or Onu ng

AAE E AE

Allgemeine Beſtimmungen .

$. J . Die gegenwaͤrtig beſtehende Bildung und

Zuſammenſetzung der Gemeinden iſt die Grundlage der

Gemeindeeintheilung des Großherzogthums . Keine Ge —

meinde kann ſich neu bilden , umgeſtalten oder auflo —ͤ

fen , alg kraft eines Geſetzes .

Ç: 2. Jede Gemeinde Hät einen befimmten um —

graͤnzten Staatsbezirk , welcher die Gemarkung heißt .

Jedes Haus und jede andere Liegenſchaft muß der Ge —

markung einer Gemeinde angehoͤren . Ausgenommen

ſind die Waldungen , welche bisher keiner Gemeinde —

gemarkung zugetheilt waren , und auch fuͤr die Zu —

kunft eine eigene Gemarkung bilden moͤgen. Gleiche

Ausnahme findet Statt fuͤr die Hoͤfe, Haͤuſer und Güͤ—

ter , welche zu dieſen Waldungen gehoͤren .

§. 3. Jeder Staatsbuͤrger muß fuͤr ſich und ſei⸗
ne Familie Mitglied einer Gemeinde ſeyn . Wer meh —

rere Wohnorte hat , gehoͤrt zu der Gemeinde , in wel —

cher er ſich das Buͤrgerrecht erworben , mag er in der —

ſelben wohnen oder nicht . Die Einwohner der zu kei —

ner Gemeindsgemarkung gehoͤrigen Waldungen ſind in

allen polizehlichen Beziehungen der naͤchſt gelegenen Ge —

meinde zuzutheilen , haben jedoch in derſelben weder

ein Heimaths - noch Buͤrgerrecht .
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§. 4. Die Mitglieder einer Gemeinde ſind ent -

weder Ortsbuͤrger , welche zur Theilnahme an dem Gez

nuſſe des Gemeindevermoͤgens berechtigt ſind , oder

Schutzbuͤrger , welche zwar Theilnahme an den allge —

meinen Loealanſtalten , aber keinen Mitgenuß des Ge —

meinds ermoͤgens anzuſprechen haben , oder Ehrenbuͤr —

ger , welche blos zur Ausuͤbung ihrer ſtaatsbuͤrgerlichen
Rechte und Pflichten , einer Gemeinde ohne Theilnahme
an deren beſendern Vortheilen und Laſten zugetheilt
find .

§. 5. Die Rechte alfer Gemeindemitglieder alg

fofcher find gleich , mwenn niht diefeg Gefig oder in

Betreff der Gemeinds - Natzungen beſondere Rechtstitel
eine Augnahme feftegen .

§ 6. Niemand fann Bürgerrecht in zwe Ge -

meinden ugleich augiben , mit Ausnahme der Nu -

hungsrechte , wenn diele auf dem Gute haften . Wer

aber in einer andern Gemeinde , alg wo er Bürger ift ,

ſeinen Wohnſitz aufſchlaͤgt , kann mit Beybehaltung die —

ſes einſtweilen ruhenden Buͤrgerrechts gleichwohl in der

Gemeinde ſeines Wohnſitzes das Buͤrgerrecht erwerben .

§. 7. Staatsdiener , andere vom Staat Ange —
ſtellte , ferner Geiſſliche und Schullehrer , ſo wie Stan —

Deg - und grundherrliche Beamte , find mit Vorbehalt
deé ihnen in einer andern Gemeinde zuftehenden Vár -

gerrechts , zugleich Ehrenbúrger der Gemeinde , in wel -

cher fie angefteitfind , oder in welcher fie alg Penfionifen
ohne Widerfprucdh der Gemeinde oder mit . Gtaats - Erz

laubniß ſich bleibend niederlaſſen .

8. 8. Die Kinder der Staatsdiener , andere An —

geſtellten der ſtandes - und grundherrlichen Beamten ,
der Geiſtlichen und Schullehrer genießen , wenn fie ein

Ortsbuͤrgerrecht anderwaͤrts nicht haben , die Folgen des

Ehrenbuͤrgerrechts in allen jenen Gemeinden , in wel —

chen der Vater angeſtellt war oder als Penſioniſt fich
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bleibend niedergelaſſen hat , und haben einen geſetzlichen

— Anſpruch auf Schutzbuͤrgerrecht daſelbſt . Die Kinder

der Zollgardiſten haben gleiche Anſpruͤche , jedoch nur

s
in dem Orte , wo ihr Bater gulet angefellt mwar.

3 m SEEL

n
Erwerbung und Verluſt des Buͤrgerrechts .

e

lt i G. 9 . Dag Drtgbirgerrecht wird erworben

a ) durch Geburt , md

b ) durch Verleihung von Seiten der Gemeinde .

Das Shug : und Ehrenbårgerrecht mird - erworben
el

a ) durh Geburt ,
b) durch Verleihung von Geiten der Gemeinde , und

A c ) durch befondere Gtaatóbewilligung .

p Frauen erlangen in der Gemeinde ihreg Mannes

t , das Bürgerrecht derfelben Clafe , mie ihren Ehe -

e maͤnnern zuſteht· Sollte einer Manns - oder Weibs —

e perfon , welche dte gefeglichen Eigenfchaften haben , gum

l . Behufe der Verehelichung mit einet ortgbůrgerlichen

= Perfon die bürgerliche Aufnahme verweigert werden , fo

5 hat der Reeurs an die Staatsbehoͤrde Statt .

ít Dag von den Eltern erworbene Bårgerreht fómmt

p= auch ihren ehelichen Rindern ; welche die Bolljåhrigteit
b noch nicht erreicht baben , zu gut ; die volljaͤhrigen
n Kinder aber behalten ihre vorigen Bérgerrehtg - Ber -

r⸗ haͤltniſſe .

Uneheliche Kinder folgen , ſo lange ſie minder -

jaͤhrig ſind , dem Stande der Mutter , ſind ſie aber
y Wg

voljáhrig , fo behalten fie ihre vorigen Buͤrgerrechts —
n

Verhaͤltniſſe .

t S. 10 . Der Antritt deg angebornen Ofig : oder

h Schutzbuͤrgerrechts erfordert

Protokolle der Erſten Kammer . zr Bd. 8
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a ) Volljaͤhrigkeit , und

b) den Beſitz eines Nahrungszweiges oder eines Le —

bensberufes , welcher dem eintretenden Buͤrger ſei —

nen Unterhalt zu gewaͤhren geeignet iſt .

Beruht der Nahrungszweig oder Lebensberuf auf

einem Handwerk , einer Kunſt , oder einem ſonſtigen Ge —

werbsbetrieb , welche eigene Fertigkelten und Ausbildung

vorausſetzen , ſo muß ſich uͤber die Befaͤhigung darin

nach den Vorſchriften der hieruͤber beſtehenden Geſetze

ausgewieſen werden .

§: II . Dag niht angeborne Orts - Schutz - und

Ehrenbůrgerrecht fann niht erworben werden .

a ) von Auslándern , fo lange fie niht bon Der Staatg -

behoͤrde das Indigenat erlangt haben , und

b) von den Iſtaeliten in ſolchen Orten , wo bisher

noch keine derſelben angeſeſſen ſind . Aber auch

in jenen Gemeinden , in welchen bereits Iſraeli —

ten angefefen find , fann die ortsbuͤrgerliche An —

nahme ton der Gemeinde , und die fhuk - und

ehrenbúrgerliche Annahme von der Gemeinde und

Regierung nur denjenigen Fndividuen verliehen

werden , welche die durch das Geſetz beſtimmten

Eigenſchaften haben .

8. 12 . Bey allen uͤbrigen Bewerbern haͤngt die

Erlangung des nicht angebornen Ortsbuͤrgerrechts von

der freyen Verleihung der Gemeinde ab , und von ih —

ren Beſchluͤſſen hat keine weitere Berufung Statt , die

in dem §. o. vorfommenden Fålle . der . Berehelichung

mit ort8bůrgerlichen Perpnen auggenommen . Jedoch

fol die Gemeinde bey Bewilligung des Ortgbúrgerrechtg

Ruͤckſicht nehmen , ob der Bewerber folgende Eigenſchaf⸗—
ten beſitze :
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a ) Boljåhrigfeit ,
b) einen beſtimmten Nahrungszweig ,
č ) zuten Leumuth , und

d) ein hinreichendeg Einbringen , Diefeg einzubrin =
gende Vermoͤgen wird bey der ortsbuͤrgerlichen
Aufnahme beſtimmt :

fuͤr Frauensperſonent

in Staͤdten uͤber 2000 Einwohner : > § oo fh
in Gtádten unter 2000 Einwohner und

in Landgemeinden e a l 30o

fuͤr Mannsperſonen :

in Staͤdten unter 2000 Einwohner 1500 ſi .
in Staͤdten unter 2000 Einwohner und

in Landgemeinde n goo Mi:

Yedoh fann die Gemeinde das Ortsbuͤrgerrecht
auch an ſolche Perſonen verleihen , welche das obige
Einbringen gar nicht oder nur zum Theile beſitzen .

F. 13 . Das nicht angeborne Schutzbuͤrgerrecht kann

ertheilt werden von der Gemeinde und von der Staats —

behoͤrde , nach Vernehmung der Gemeinde und mit

Beobachtung der gefeglichen Borfchriften . Der Erwerb
des nicht angebornen Schutzbuͤrgerrechts erfordert nám

lich die oben beym Ortsbuͤrgerrechte beſtimmten Eigen —
fhaften a , b ; c ; und d . Nur wird diefeg Einötin »

gen für Schutzbuͤrger hiermit herabgeſetzt ;

fuͤr Frauensperfſonen :

in Staͤdten unter 2000 Einwohner und

in Landzemeinde sra s

in Staͤdten uͤber 2000 Einwohner

© QO

U© T*

8 *

——
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fuͤr Mannsperſonen ?

m erten Sale N R a AA aea OO il
ti eſtftfe 00O ; fe

Jedoch fann die Gemeinde und die Staatsbehoͤrde
in beſondern Faͤllen das Schutzbuͤrgerrecht auch an ſol⸗
che Perſonen verleihen , welche das geſetzliche Einbrin —

gen gar nicht oder nur zum Theile beſitzen .

8 . 14 . Bey Berechnung des Einbringens kann das

blos zu hoffende , noch nicht angefallene Vermoͤgen nur

zur Haͤlfte in Anſchlag gebracht werden .

Das Mobiliarvermoͤgen kann zwar in Aufrechnung
genommen werden , jedoch mit Ausſchluß aller Klei —

dungsſtuͤcke .

Wegen vorhandenen Kindern bedarf eg feiner be -

ſondern Vermoͤgensnachweiſung .

Bey Ehegatten , welche das Orts - oder Schutzbuͤr—
gerrecht nachſuchen , muß das beſtimmte Einbringen fuͤr

Jeden Theil beſonders berechnet werden .

15 . Wer das Orts⸗ oder Schutzbuͤrgerrecht
antritt , iſt ſchuldig , die eingefuͤhrten oder mit Geneh —

migung der Regierung einzufuͤhrenden Gebuͤhren in die

Gemeindskaſſe zu bezahlen .

5. 16 . Die Gemeindsbuͤrgerrechte uͤberhaupt gehen
verloren durch den Verluſt des Staatsbuͤrgerrechts .

Die Beſtimmungen des buͤrgerlichen Geſetzbuchs uͤber

den buͤrgerlichen Tod und ſeine Rechtswirkungen blei —

ben bey Kraͤften . Jedoch kann der buͤrgerliche Tod

nie den Verluſt des Heimathsrechts , des Rechts , Ge —

Ql

gi

JH
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werbe gu treiben und deg Anſpruchs auf Unterſtuͤkzung
aus oͤffentlichen Mitteln nach ſich ziehen .

——

Rechte , Befugniſſe und Pflichten der

Gemeinden .

§. 17 . Die Gemeinden benr in ihrer Gemarkun —

gen folgende Rechte und Pflichten . aug >

1. Die Verkuͤndung und den Vollzug der Geſetze, Ber

ordnungen und hoͤhern Weiſungen .

H. ğn Bezug auf Polizeyyerwaltung :

I ) Die Siherheitspolizey und die Muffelung des

dazu erforderlichen Perſonals .

2) Die Marktpollzey , mit allen damit verbundenen

Vortheilen und Laſten .

3) Die Gemerbgpolizey nach Maaßgabe der hieruͤber

beſtehenden Geſetze .

4 ) Die Feld - und niedere Waldpolizey , und die An -

fekung . deg dazu erforderlichen Perfonals . Die

Waldfrevel werden von den , Bezirfgåmtern mit

Beyzug der Forſtbehoͤrden , und der Ortsvor —

ſtaͤnde nach den hieruͤber beſtehenden beſondern

Geſetzen gethaͤtiget .

5) Die Geſundheitspolizey .

6) Die Armenpolizey gemeinſchaftlich mit den Orts⸗

geiſtlichen .

7) Die Kirchenpolizey und dle Aufſicht uͤber die Orts —

ſchulen mit den Ortsgeiſtlichen , jedoch nach

Maaßgabe der Kirchenſatzungen und Kirchen⸗
und Schulordnungen .



118 Protokolle der Erſten Kammer .

8) Die Bau - und Straßenpolizey .

9 Die Feuerpolizey und Aufſicht auf Loͤſchgeraͤth⸗
ſchaften .

10 ) Die Geſindepolizey .

ur ğun Bezug auf Rechtspolizey :

1) Die Auffiht auf Waifen und ándere hter Pfiegs
ſchaft ſtehende Perſonen und die Aufſicht auf
die Verwaltung des Vermoͤgens ſolcher Per —

ſonen .

2 ) Die Fuͤhrung und Aufbewahrung der Grundbuͤ —

cher , Unterpfandsbuͤcher , Kaufprotokolle und Con —

tractenbuͤcher , und die Ausſtellung der Auszuͤge
aus denſelben .

3 ) Die Vornahme urkundlicher Abſchaͤtzungen und

der obrigfeitlich angeordneten oder pon Privat

Perfonen verlangten Berfteigerungen .

4) Die Bornahme der Obfignationen ,

5) Die Ausuͤbung eines Theiles der willkuͤhrlichen

Gerichtsbarkeit , welcher durch ein beſonderes

Geſetz noch naͤher zu beſtimmen iſt .

xx . In Bezug auf buͤrgerliche Rechtspflege :

1 ) Die definitive Entſcheldung in allen Streitig —

keiten , welche den Betrag von 5f in den

Landgemeinden und von 15 fl . in den Stadtge —

meinden nicht uͤberſtelgen , ohne Reeurs an den

Rihter ,

2) Dag Recht und die Pflicht der Vermittlung
in allen bårgerlichen Streitfahen , auf Dag An -

ſuchen des Klaͤgers .
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vV. Jn Beug auf Strafrecht :

1) Die Gemeinden erfennen durch ihre Gemeinde -

råthe auf folgende polizeyliche Strafen +,

a) auf Geldfrafen bis zum Betrage von 2 fl . auf

dem Lande — mnd 5 fl . in den Stådten ,

b) búrgerliches Gefånguig big zur Dauer von 48

Stunden ,

c ) ôfentliche , der Ehre niht nahtheilige Urbeit

big auf die Dauer bon 2 Tagen ,

Alle uͤbrigen und insbeſondere ale die Ehre

verletzenden Strafen ſind den Gemeinden ver —

boten ,

2) Dag Necht der Gemeinden , die obigen Straz

fen zu erkennen , erſtrecket ſich nicht auf Stan —

deg - und Grundherrn und ihre Familien ; eben

fo nicht in ihren Amts - Bezirfen auf patenti -

ſirte Staatsdiener , Ortsgeiſtliche und wirklich

angeſtellte Schullehrer und ihre Eheweiber .

Hingegen polizeyliche Strafen , welche fuͤr

gewiſſe Uebertretungsfaͤlle ſchon voraus geſetzlich

ausgeſprochen find , haben die Ortsbehoͤrden ge⸗—

gen jeden Uebertreter zu erkennen und gu volf -

ziehen .

3) Von den Straferkenntniſſen des Gemeinderaths

findet der Recurs an die Bezirksaͤmter mit ein —

haltender Wirkung Statt .

) Der Gemeinderath iſt berechtiget und verpflich —

tet , emdeckte Verbrecher und Verdaͤchtige auf

friſcher That zu verhaften , Hausviſttationen

vorzunehmen , und Vorunterſuchungen anzuſtel —
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J len , unter Beobachtung der Vorſchriften der

| | peinlichen Gerichtsordnung . rat

| | ' uni

Pa vr . Verwaltungsrecht : che

i Ve
Die Verwaltung des Gemeindsvermoͤgens und des

Vermoͤgens derjenigen Stiftungen und Fonds , welche vid

auf den Umfang der Gemeinde befHrånft find , und

nicht einem NReltgionstheile ausſchließlich gehoͤren : die
—

geſetzliche Verwendung des Vermoͤgens , die Sorge fuͤr
sI

I die Stellung und Abhoͤr der Rechnungen ,

|
vir . Das Recht die in den Wirkungskreis des Ge —

Si

meinderaths gehórigen Urfunden und Deren Mb -

| ſchriften zu beglaubigen , und dazu ein eigeneg
ge !

[i Giegel zu führen .

Die im vorſtehenden §. unter T. big v . aufgefůhra

ten Rechte , Befugnife und Pflichten kben die Gemein -

den im Namen und aug Auftrag der StaatSgewalt ,
die unter vI . und vIr . bemerften Rechte ben fie in

eigenem Namen aus . —

| V . Zitek

Bon dem Gemeinderath .

§. 18 . Die Gemeinde ùbt ibre Rehte aug ,

entweder dureh den Gemeinderath , oder durch dieſen

und den Ausſchuß , oder durch die Gemeindeverſamm⸗

lung .

§. 19 . Der Gemeinderath befeht aus einem Bor -

feher und den Gemeinderaͤthen ; der Vorſteher heißt

Buͤrgermeiſter .
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; §. 20. . Die Bahl der Mitglieder deg Gemeinde -

raths fol aufer . Dem Bårgermeifter niht unter drep

und nicht uͤber zwoͤlf ſeyn . Die Befimmungen , wel -

che in der Mitte liegen , ſollen ſich nach den oͤrtlichen

Verhaͤltniſſen und nach dem Vorſchlag der Gemeinde
3 ;

Š richten.

F. 21 . Die Mitglieder des Gemeinderathes wer⸗

den von der Gemeinde durch Wahl ernannt .

S. 22 . Wahlberechtiget ſind alle Ortsbuͤrger ,

Schutzbuͤrger und Ehrenbuͤrger .

§. 23 . MWåblbar find alle Ortg - und Schutzbuͤr⸗

ger chrifiliher Religion , Ausgenommen find :

a ) Die Soldaten im activen Dienfte .

b ) Minderjaͤhrige und Entmuͤndete .

) Diejenigen , welche mit einem Mitgliede deg Ge -

meinderathes in aufſteigender oder abſteigender Li —

nie oder im erſten oder zweyten Grad der Sei —

tenlinie verwandt oder verſchwaͤgert ſind . Hier —

nach koͤnnen Vater und Sohn , Großvater und

Enkel , Schwiegervater und Tochtermann , Groß —

ſchwiegervater und Enkelmann , Bruͤder und Schwa —ͤ

ger nicht zu gleicher Zeit im Rathe ſitzen . Eben

ſo auch nicht die Ehemaͤnner noch lebender Schwe —

l
i

fern :

d) Mie in Gant gerathene , in fo fern fie vom

Gantrichter fuͤr ſchuldig und ſtrafbar erklaͤrt , und

nicht wieder in der Folge befaͤhigt worden .

e ) Aie des Lefens und . SHreibens Unfundige .

Wirkliche Staatsdiener , ſtandes - ⸗ und grund -

w"
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W perrliche Beamte , OrtSgeiftliche und Schullehrer

|
li find waͤhlbar , muͤſſen aber ihren Dienſt niederlegen ,

wenn ſie die Wahl annehmen wollen .

|
| S. 24 . Der Hårgermeiffer wird von der Gemein -

de in der Art gewåhlt , daf diefelbe 3 Bürger yor -

ſchlaͤgt , von welchen dann die Staatgbehórde einen zum

Buͤrgermeiſter ernennt , jedoch denjenigen , welcher Stel
aler Stimmen erhalten hat , niht uͤbergehen faun .

§ 25 . Zur Wahl des Bürgermeifters berechtiz

get , find ale Ortg - , Shug - und Ehrenbuͤrger . Waͤhl —⸗

bar find afle Dris - und Schutzbuͤrger , welche zu Ge —

| meinderaͤthen erwaͤhlt werden fónuen und dağ 25fte
| Altersjahr zuruͤckgelegt haben . Diejentgen , welche ein

Wirthſchaftsgewerbe treiben , koͤnnen nicht zum Buͤrger—
meiſteramte gewaͤhlt werden .

S 26 . Das Amt deg - Büårgermeifterg und der th

Mitglieder des Gemeinderathes dauert feh Jahres ka

| iedod ift der Augtretende wieder måhlbar . Der Ge -

meinderath erneiert fich alle 2 Jahre zu einem Dritt -

/ theil, 9

| je

S. 27. . eder Gemåhlte , fey e5 als Bürgermei - E

ſter oder Gemeinderath , iſt verbunden , die auf ihn ei

|
gefallene Wahl anzunehmen , Ausgenommen ſind und

| fónnen die Wahl ablehnen :

a) Gtandeg - und Grundherrn .
fe

b) Penfionirte Staatsdiener , penſionirte Geiſtliche
und penfionirte Schullehrer .

g c ) Diejenigen Bürger , welche dag bofte Lebensjahr

bereits zuruͤckgelegt haben .
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d) Diejenigen Bürger , welche dağ Buͤrgermeiſter⸗
amt ſchon einmal durch 6 Jahre bekleidet haben .

e ) Diejenigen Bürger , twefhe die Stele , eineg Ge -

meinderatheg fhon einmal durch die ordentliche

Beit von 6 apren , cder do mwenigfteng alg Er -

ſatzmaͤnner durch 3 Jahre bekleidet haben , ſind

rfluß von 6 hren ſchuldig , eineerſt nach V Ja

Bahl zum Gemeinderath

de

wieder auf fie gefafene

anzunehmen ,

H Dicjenigen Bårger , bey welchen andre mwidhtige

Entſchuldigungsgruͤnde vorhanden find , koͤnnen

die auf ſie gefallene Wahl ablehnen , wenn der

Gemeinderath und der Ausſchuß bey ihren Pflich —

ten die Wahrheit und Erheb ichkeit dieſer Ent —

ſchuldigungsgruͤnde beſtaͤtigen.

Wenn der Gewaͤhlte eine Freylaſſung anſpricht und

ihm dieſelbe von der Gemeinde nicht bewilligt wird , ſo

kann er den Rekurs an die Staatsbehoͤrde ergrelfen .

28 Oer Gemeinderath und deſſen einzelne

Mitglieder ſind der Gemeinde im Allgemeinen , wie

jeder Gewalthaber , nach Vorſchrift der buͤrgerlichen

Geſetze verantwortlich , ausgenommen , wo die Geſetze

eine beſondere Verantwortlichkeit feſtſetzen .

§. 29 . Buͤrgermeiſter , Gemeinderaͤthe , Raths —

ſchreiber und Verrechner koͤnnen in Verwaltungswegen
bou ihren Aemtern ſuſpendirt werden .

1) Wenn fih bey einer Unterfuhung nahe Verdachts —

gruͤnde eines ſolchen Vergehens an Tag legen ,

Dag , wenn eg erwiefen wåre , die Dienſtentlaſ⸗

fung odes Entſetzung zur Folge haben würde ,
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2 ) Wenn die Unterſuchung durch die fernere Dienſt —
| fuͤhrung des Angeſchuldigten verhindert oder ſehr

i| erſchwert wuͤrde .

Ueber Suspendirung in Verwaltungswegen erken — lafi
9 nen die Adminiſtrativ - Mittelſtellen mit Vorbehalt des þer

Recurſes an die hoͤhere Staatsbehoͤrde .

8. 30 . Auch die Dienſtentlaſſung der Buͤrger⸗ kar
meiſter , Gemeinderaͤthe , Gemeindsverrechner und Raths — þer
fhreiber gegen ihren Wilen , fann in Verwaltungs⸗
wegen von der Adminiſtrativ⸗ - Mittelſtelle erkannt wer —

Sa ; den :
J

1) Bey erwiefener Dienftunfåhigteit .

JJ 2 ) Bey einer bis zur Unverbeſſerlichkeit ſteigenden
J Dienſtnachlaſſigkeit .

vo3) Bey einem ſo unſittlichen Betragen , daf dadurch wedie óffentlihe Achtung in der Gemeinde verloren
tot

gebt. fei
M Wegen ſtraͤfllchen im Dienſte veruͤbten Willkuͤhr— Éa

lichkeiten . Eignen ſich dieſelben zur peinlichen
Unterſuchung , ſo hat dieſe Statt .

5 ) Bey zerruͤtteten Vermoͤgensverhaͤltniſſen|
6) Bey beharrlichem Ungehorfam gegen guͤltige An —

zuordnungen der vorgeſetzten Behoͤrden .

7) Wenn ſie waͤhrend ihrer Dienſtfuͤhrung wegen ereines peinlichen Vergehens oder Ehebruchs ver —
geurtheilt worden , oder eine die oͤffentliche Achtung

ihnen entziehende Polizeyliche Strafe erlitten haben ,
© |8) Aug andern erheblichen Gründen , welche aber i
zunach gepflogener Unterſuchung von der die Entlaſ⸗

ſung ausſprechenden Staatsbehoͤrde jedesmal ſpe⸗
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z ciet und foriftlih der Gemeinde und dem Ent -

r laſſenen eroͤffnet werden muͤſſen.

Gegen jede Dienſtentlaſſung kann von dem Cnt -

z laffenen und von der Gemeinde der Recurs an die ho —ͤ⸗

3 here Staatsbehoͤrde ergriffen werden ,

Ç. 31 . Ehe auf Dienftentlafiung erfannt werden |

fann , måffen folgende Verbeſſerungsverſuche vorherge —

hen :

a ) Muͤndliche Verweiſe .

b ) Conſtituirung zu Protokoll mit perſoͤnlichem Ver⸗

weis .

c) Androhung der Entlafung :

Das Bezirksamt hat dieſe Beſſerungsverſuche nach

vorhergegangener Vernehmung des Betheiligten anzu —

wenden , und uͤber jeden Vorgang ein beſonderes Pro —

tokoll zu fuͤhren . Bey den Faͤllen 1 , 5 und7 ſind

keine Beſſerungsverſuche anwendbar , und in denſelben

kann und ſoll die Entlaſſung ohne weiters erfolgen .

5 . 32 . Der Buͤrgermeiſter fuͤr ſich allein em —

pfaͤngt und verkuͤndet die Geſetze , Verordnungen und

Weiſungen der Staatsbehoͤrden , und bringt dieſelben

zum Vollzuge .

Er unterzeichnet alle an die Staatsbehoͤrden zu

erſtattenden Berichte und alle vom Gemeinderath aus —

gehenden ſchriftlichen Erlaſſe .

Er fuͤhrt den Vorſitz in den Verſammlungen des

Gemeinderathes , und bringt die Beſchluͤſſe deſſelben

zum Vollzuge .

Er ruft die Gemeinde - Verſammlung zuſammen

und leitet die Verhandlungen derſelben .

is
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Er hat bey Stimmengleichheit im Gemeinderathe

und bey der Gemeindeverſammlung entſcheidende Stimme .

Das niedere Dienſt - und Polizey - Perſonale ſteht

unter ſeinen Befehlen .

§. 33 . Wenn der Buͤrgermeiſter auf laͤngere Zeit

abweſend oder krank iſt , ſo waͤhlt der Gemeinderath

fuͤr die Dauer der Verhinderung einen Stellbertreter

aus ſeiner Mitte .

Wenn der Buͤrgermeiſter mit Tod abgeht , oder

das Amt ſonſt erledigt wird , ſo waͤhlt der Gemeinde —

rath eines ſeiner Mitglieder , welches die Stelle bis zur

Wiederbeſetzung verſieht .

Der von dem Gemeinderathe erwaͤhlte Stellver —

treler bedarf der Beſtaͤtigung des Bezirksamtes .

S 34 . Der Gemeinderath beforgt alle Angelegenheiz
ten der Gemeinde , twelche nicht an die Befchlüfe der Gez

meindeverſammlung oder an die Mitwirkung des Mugs

ſchuſſes gebunden ſind .

Er hat die Gemeinde vor Gericht und vor den

Verwaltungsſtellen zu vertreten .

Er waͤhlt und bevollmaͤchtiget die Rechtsanwaͤlte
zu allen gerichtlichen Verhandlungen .

Er autoriſirt diejenigen , welchen ein angebornes
zuͤrgerrecht zuſteht , zu deſſen Antritt

Er uͤbt die den Gemeinden zuſtehenden Rechte der

Polizeyverwaltung , der Rechtspolizey , der buͤrgerlichen

Rechtspflege , des Strafrechtes .

Er ernennt das ſaͤmmtliche untere Perſonale fuͤr

den

und
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den Dienſt des Gemeinderathes , und fuͤr die Orts⸗Feld —

und Waldpolizey .

S. 35 , Unter Mitmirfung Des Gemeinde - Mug -

ſchuſſes beſorgt der Gemeinderath die Verleihung niht

angeborner Orts⸗Schutz⸗ und Ehrenbuͤrgerrechte . Eben

ſo verwaltet er mit demſelben das Gemeindsvermoͤgen

nach den unter dem Titel V. vorkommenden naͤhern

Beſtimmungen .

5. 36 . Die Stellen eines Buͤrgermeiſters und

Gemeinderathes ſind Ehrenſtellen . Jedoch erhalten die

Buͤrgermeiſter da , wo es hergebracht iſt , oder die Ge —

meinde mit Genehmigung der Staatsbehoͤrde ſolchen

beſtimmt , ſtaͤndigen Gehalt , und fuͤr auswaͤrtige Verrich —

tungen die taxordnungsmaͤßigen Gebuͤhren . Die Mit -

glieder des Gemeinderathes erhalten keine Beſoldung ,

ſondern nur fuͤr ihre Verrichtungen auſſerhalb dem

Wohnorte die taxordnungsmaͤßigen Gebuͤhren . Wird

ihnen aber die Beſorgung eines und des andern Zwei —

ges der niedern Ortspolizey als beſonderer Nebendienſt

uͤbertragen , ſo koͤnnen ihnen vom Gemeinderath nach

Zuſtimmung des Ausſchuſſes und der Gemeinde mit

amtlicher Genehmigung ſtaͤndige Gehalte dafuͤr ausge —

fegt werden ,

§. 37 . Der Gemeinderechner wird gon der Ge -

meinde aus der Zahl der Ortsbuͤrger gewaͤhlt . Seine

Dienftzeit Dauert 6 Fahre ; Er darf fein Wirth und

fein Handelgmann mit offenem Laden feyns jedoch fann

die Staatsbehoͤrde aus beſondern Gruͤnden Dispenſa —

tion ertheilen , wenn 2 Dritttheile der Stimmen auf

eine ſolche Perſon gefalen find . Er erhaͤlt einen ſtaͤn—

digen Gehalt , und fuͤr auswaͤrtige Amtsverrichtungen

die taxordnungsmaͤßigen Gebuͤhren .
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| S. 38 . Jede Genreinde hat ihren Rathsfhreiber ,
|! defen Obliegenheit die Schreibereygeſchaͤfte uͤberhaupt ,
| und dann ingbefondere : die . Führung der Protokolle des

l

| Gemeinderathes , die Ausfertigungen aus denſelben , ſo çJRd
CN twie die Führung der Grundz Unterpfandg - md Gonz

( Aaii tractenbuͤcher iſt . Er wird von dem Gemeinderath auf
6 Jahre gewaͤhlt, und erhaͤlt einen ſtaͤndigen Gehalt ,

900 fuͤr amtliche Verrichtungen , in Privatangelegenheiten
—9900 aber bezieht derſelbe die taxordnungsmaͤßigen Gebuͤhren .

E H §. 39 . Die Gehalte des Buͤrgermeiſters , des
aiii Gemeinderechners und des Rathſchreibers werden nach

dem Umfang der in jeder Gemeinde vorkommenden und

ihnen obliegenden Geſchaͤfte und nach dem Ertrage des

Gemeindevermoͤgens , von dem Gemeinderath nach Zu —
| ftimmung Deg Ausfhufes und der Gemeinde , mit Bors

behalt der Staatsgenehmigung beſtimmt . — Alle

dieſe Gehalte muͤſſen aber kuͤnftig in baarem Gelde

| geleiſtet , und es duͤrfen weder Naturalien abgereicht ,
noch Grundſtuͤcke zur Benutzung gegeben werden .

Vac Ee ttie ik

Bon dem Bürgerausfhuffe .

§. 40 . Fn jeder Gemeinde befeht ein Bürgeraug -
fhug , welcher von der Gemeinde Durch Wahl ernannt fhi
wird und aug eben fo vielen Mitgliedern beſteht , alg 2
der Gemeinderath ,

KHeAt . Wahlberechtiget ſind alle Ortsbuͤrger , Des
Schutzbuͤrger und Ehrenbuͤrger . Gl

tre :
S. 42 . Wåhlbar find alle Ortsbuͤrger , Schutz⸗ reg

buͤrger und Ehrenbuͤrger , chriſtlicher Religlon ; ausge⸗ ein
nommen find :
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a ) Die Soldaten im activen Dienſte ;

b ) Minderjaͤhrige und Entmuͤndete ;

c ) Diejenigen , welche mit einem Mitgliede des Ge —

meinderaths und eben ſo mit einem Mitgliede

des Ausſchuſſes in aufſteigender oder abſteigender

Linie oder im erſten oder zweyten Grad der Sei —

tenlinie verwandt oder verſchwaͤgert ſind . Hier —

nach koͤnnen nicht zu gleicher Zeit im Rathe und

Ausſchuſſe , oder im Ausſchuſſe allein ſitzen : Vater

und Sohn , Großvater und Enkel , Schwiegervater
und Tochtermann , Großſchwiegervater und Enkel —

mann , Bruͤder und Schwaͤger . Ein Gleiches gilt

auch von Ehemaͤnnern noch lebender Schweſtern .

d) Aie in Gant gerathene , in fo ferne fie vom

Gantrichter fuͤr ſchuldig und ſtrafbar erklaͤrt , und

nicht wieder in der Folge befaͤhiget worden .

e ) Aile des Leſens und Schreibens Unkundige .

Wirkliche Staatsdiener , ſtandes - und grundhetr⸗
liche Beamte , Ortsgeiſtliche und Schullehrer ſind

waͤhlbar , muͤſſen aber ihren Dienſt niederlegen ,

wenn fie die Wahl annehmen wollen .

S 43 . Dag Amt eineg Mitgliedeg deg Mug -

fhufes dauert C Fahre . Derfelbe erneuert fih afe

2 Jahre zu einem Dritttheile .

§. 44 . Der Gewaͤhlte , mit Ausnahme der Stan⸗

des - und Grundherren , muß die Stelle eines Ausſchuß —
Gliedes auf 6 Jahre uͤbernehmen . dur ein ausge —

tretenes Mitglied des Ausſchuſſes , welches waͤhrend der

regelmaͤßigen Zeit von 6 Jahren , oder wenigſtens als

eingetretener Erſatzmann uͤber 3 Jahre dieſe Stelle ſchon

Protokolle der 1. Kammer . 2r Bd. 9



verfehen Hat , fann erft nach Berfu einer Zwiſchenzeit 1

von 6 Jahren angehalten weròen , die wieder auf ibn j

|
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|

gefalene Wahl alg Ausſchuß - Mitglied anzunehmen .

jd
L-

lii || §. 45 . Folgende auf die Permwaltung teg Ge - 7

9 meindevermoͤgens ſich beziehende Handlungen des Ges
G

meinderathes ſind an die Zuftimmung deg Ausſchuſſes

gebunden , und der Ausſchuß kann in Betreff derſelben

die Beſchluͤſſe des Gemeinderathes genehmigen oder —

verwerfen ; mit Vorbehalt der Zuſtimmung der Gemein—
de und der Staatsgenehmigung , wo dieſe nach dem Ge—
ſetz erforderlich ſind . 1

|
1) Befhlüfe zur Führung von Rechtsſtreiten auf

Io Rofen der Gemeinde , und ur Eingehung von 2

—9 | Vergleichen .

J 2) Beräufferung von Gemeindgeigenthum —
J

| 3) Berpfåndungen der Gemeindggůter —

$ ſch
M Beſchluͤſſe uͤber die Vorfrage , ob Gemeindseigen —

thum verpachtet werden ſoll —

5) Wirkliche Verpachtung ohne oͤffentliche Verſtei —
i

lj
SENSI aa feg

6) Črwerbungen - får die Gemeinde anf láfiige Be - ; te

dingungen — mi

or

7) Auffuͤhrung neuer Bauten —

8) Bornahme von Haupt⸗ Baureparationen —

9) Abſchluß von Lieferungscontracten — te

10) Beforgung deg Einquartierungs⸗ und Frohnwe —
5

fen — a
11 ) Errichtung neuer ftåndiger und unſtaͤndiger Ge⸗

meindsdienſte , ſo wie der damit verbundenen Ge⸗ di

halte ,
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12) Capitalaufnahmen und Geldausleihen

13) Alle Umlagen

14) Aufſtellung von Schuldentilgungsplanen —

159) Einfuͤhrung von Octroigefaͤllen

16) Abgangsdekreturen uͤber Schuldigkelten zur Ge -

meindskaſſe

17) Geſchenke und Remunerationen

18 ) Umaͤnderung in der Cultur des Gemeindegutes —

19) Die auf Waldmeiſterey - Geſchaͤfte Bezug habenden

Beſchluͤſſe —

20) Erledigungen der Gemeinderechnungen —

21 ) Aufſtellung des Beduͤrfniß⸗Etats . —

§. 46 . Mit dem Gemeinderath verleiht der Aus —

ſchuß das nicht angeborne Orts - , Schutz - und Ehren —

buͤrgerrecht .

§. 47 . Die Stellen der Mitglieder deg Mugfhuf

ſes ſind Ehrenſtellen : ſie erhalten keine ſtaͤndige Gehal —
te oder Entſchaͤdigungen , ſondern blos taxordnungs —

maͤßige Gebuͤhren fuͤr Verrichtungen auſſer dem Wohn —
orfe , —

S. 48 . Der Mugfhug ift feine an der unmit :

telbaren Verwaltung Theil nehmende Verſtaͤrkung des

Gemeinderathes , ſondern eine die Handlungen des Ge —

meinderathes controllirende beſondere Stelle . Daher

moͤgen zwar Gemeinderath und Ausſchuß die Gegen —

ſtaͤnde gemeinſchaftlich verhandeln und berathen ; aber

die Schlußfaſſungen muͤſſen von jeder Stelle nach der

9 *
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Stimmenmehrheit beſonders geſchehen . Eine Zuſam —

menwerfung und Durchzaͤhlung aller Stimmen des Ge —

meinderathes und des Ausſchuſſes hat nicht Statt . Der

Schluß des Gemeinderathes uͤber die oben verzeichne —
ten Gegenſtaͤnde wird nur dann guͤltig , wenn derſelbe
con dem Ausſchuſſe durch ſeinen nach der Stimmen —

mehrheit gefaßten beſondern Schluß genehmigt wird . —

Uebrigens ſollen die Geſchaͤfte zwiſchen dem Ge —

meinderath und Ausſchuß immer nur muͤndlich verhan⸗

delt werden und kein Schriftenwechſel Statt haben ,

Va eA

Von der Gemeindeverſammlung .

S. 49 . Die Verſammlung der Gemeinde muf
Statt finden :

1 ) In allen Faͤllen , in welchen kraft eines Geſetzes
oder raft einer Verordnung der Staasbehoͤrde ,
eine oͤffentliche Verkuͤndung an die Gemeinde ge —

ſchehen muß . —

2 ) Weun die Vornahme einer oͤffentlichen Handlung
an die Einwilligung der Gemeinde , durch die Ge —

ſetze gebunden iſt .

) Wenn die Staatsbehoͤrden die Verſammlung und

Vernehmung der Gemeinde anordnen .

4) Wenn der Gremeinderath und der Mugihug Aber

inen der oben §. 45 . ve rzeichnet en Gegenſtaͤnde

ſich widerſprechende Beſchluͤſſe gefaßt haben .

5) Wenn gegen gleichlautende Beſchluͤſſe des Ge —

meinderathes und des Ausſchuſſes der Betheiligte
an die Gemeindeverſammlung recurrirt .

Wenn der Ausſchuß oder eine Zahl von ſo viel

me
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Gemeindsgliedern , als der Gemeinderath und Aus —

ſchuß betraͤgt , uͤber irgend einen Gegenſtand die

Verſammlung der Gemeinde verlangt , insbeſondere

zu dem Zwecke , wenn im Namen und aus Auf —

trag der Gemeinde eine Vorſtellung an Uns , an

die Staͤndeverſammlung , oder en die Staatg -

behôrden gerichtet werden fM,

Die Verſammlung der Gemeinde fann Statt

finden , mwenn der Gemeinderath eg får nòthig

oder zwedmåfig erachtet , die Meinung Der Gez

meinde zu vernehmen .

§. 50 . Der Buͤrgermeiſter oder fein Stellvertre⸗

ter hat allein das Recht , die Gemeinde zu verſammeln ,

wo das Geſetz nicht eine Ausnahme macht . Er iſt ſchul —

dig , dieſes Recht in allen obenbenannten Faͤllen aus —

zuuben . Jeder andre , welcher die Gemeinde verſam⸗

melt , und diejenigen , welche daran Theil nehmen , ver —

fallen in die Strafe der Tumultuanten und Stoͤrer der

oͤffentlichen Ruhe .

§. 51 . Muf die fHriftlihe , von wenigfens eben fo

viel Mitgliedern der Gemeinde , alg der Gemeinderath

und der Mugfchug faré ift , unterzeichnete Anzeige bep

dem Bezirksamt , daß ſie Beſchwerden gegen die Amts —

fuͤhrung und Verwaltung des Buͤrgermeiſters oder des

Gemeinderathes oder des Ausſchuſſes zu fuͤhren haͤtten ,

und auf ihre weitere Bitte , die Gemeinde zu verneh —

men , ob ſie dieſe Beſchwerden als Gemeindebeſchwer —

den betrachtet und unterſucht wiſſen wolle , hat das Be —

zirksamt die Gemeinde verſammeln zu laſſen , und in

Abweſenheit derer , gegen welche die Beſchwerde gerich—
tet iſt , zu vernehmen .
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Wi §. 52 . . Aufer gu folen an den Gemeindera ' h
|

oder an dag Befirfžamt gerichteten Vorftelungen ift

9 alles oͤffentliche und heimliche Sammeln von Stimmen

| il und Unterſchriften zu andern Beſchwerden in Gemein då -

9 angelegenheiten bey Strafe verboten . —

9 ſin
9 W

Ht S. 53 . Zuder Guͤltigkeit eines Gemeindebeſchluſ —⸗

iia ſes wird erfordert : lid

Iji ; s — E ANO De!

1) dag fåmmiliche Mitglicoer auf Die in jeder Ges 3u
| meinde gewoͤhnliche Welſe zu der Gemeindsver —

he
fammlung eingeladen werden s ©

)R daß wenigſtens wey Dritttheile davon erſchienen G

| find ; oè

| ? vi
| 3) dag unter diefen Erfhienenen die relative Mehr -

z

| þeit der Stimmen fich- fúr eine Meinung entfoies A
den hat , mwenn nicht die Gefege eine grófere alg

blog relative Gtimmenmebrheit erfordern , Ab —

weſende koͤnnen ſich durch Bevollmaͤchtigte nicht di
vertreten laffen . b

j t

A Die Mitzlieder des Gemeinderathes und Aus —
j

fhufes : fimmen mity der Búrgermeifter fimmt ,
wenn er ten Borfig füprt , vur bey vorhandener 9

A Gtimmengleid heit , v

c

Die Gemeinden duͤrfen mit Genehmigung der

Staatsbehoͤrde eigene geſetzliche Strafbeſtimmungen

aufſtellen , fuͤr diejenigen Buͤrger , welche ſich auf
die ergangene Einladungen bey den Gemeindever —

ſammlungen nicht einſinden .
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' h
vio okt

iſt Unterordnung der Gemeinden unter

K die Bezirksaͤmter .

§: 54 . Die Gemeinde und der Gemeinderath

ſind den Bezirksaͤmtern untergeordnet . Sie muͤſſen den

uf Weiſungen der letztern Folge leiſten, und zwar
in et - |

tenden und Nothfilen , welche aber in den bezirks amt⸗ |

lichen Weiſungen ausdruͤcklich als ſolche angegeben wer —

den muͤſſen , unbedingt und ſogleich , ohne daß der Voll⸗

< zug durch Recursanmeldung oder Gegenvorſtellung ge -

hemmt werden fann : nach dem Vollzuge aber ſteht der

Gemeinde die Beſchwerde an die hoͤhere Behoͤrde frey .

—
— In andern als eilenden und Nothfaͤllen ſind die

Gemeindsbehoͤrden entweder zur unbedingten Befolgung

oder zur Gegenvorſtellung oder zur Recursergreifung

verbunden , und das eine oder das andre muß beſtimmt

geſchehen bey Vermeidung von Strafe , welche in Bera

o weiſen und Geldbußen beſtehen kann .

{ b = Aa AEAN : PRN
S. 55 : Der Bürgermeifier , der Gemeinderath und

cht die Gemeinde uͤben die ihnen in dieſem Geſetze verlie —

henen Rechte aus , ohne Einmiſchung des Bezirksam—⸗

tes . —

%:

nt , S. 56 . Dem Bezirksamte ſteht die unmittelbare

ner Aufſicht uͤber die Amtsverwaltung des Buͤrgermeiſters |

und des Gemeinderathes , und die Entſcheidung in Re⸗

cursfaͤllen zu . —

der —

en
v T LueR

zuf Von den perſoͤnlichen Rechten und |

er⸗ Pflichten der Gemeindeglieder —
|
|

§.
57. Sedes Mitglied einer Gemeinde iff 4u
A je2i
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0 — dem Genuß aller oͤffentlichen Anſtalten , diejenigen aus — Ca;

li genommen , welche eine ausſchlieſſende Beſtimmung ha — tigi
il ben , in folcher berechtiget — fo wie zum Erwerbe ſteh

| l von Liegenſchaften , und zum Betriebe eineg jeden
| uni

| 9 Gewerbes nach Vorſchrift der Geſetze und Verordnun — me

—90— gen . — me

|
|

Cig
| §. 58 . Jedes Mitglied hat an affen perfónlihen

900 taten , welche in der Gemeinde vorfommen , mitzuz
i tragen . Ausgenommen ſind : zur

[j | 1) Die Stande - und Grundherrn in ihren ftandes - def
—„0008 und grundherrlichen Orten , wenn ſie nicht Buͤr —

—90 gergenuß beziehen .
t

9
|

2) Die Staatsbeamten , ſtandes - und grundherrlichen Bi
| ' Juſtitz⸗ und Polizeybeamten , Geiſtliche , wirkliche ſetz
Wali Schullehrer , und andere . € hrenbårger , in fo fern for|

legtere niht Bürgergenug beziehen oder ein Ge - mo
werbe treiben .

3 ) Die Búrgermeifter ,
R niei

4) Ale , welhe dag 65e Jahr erreicht haben .
þa

` 5) Diejenigen , welche fchon fråher wegen Kråntlidh - me

| feit ibr Bermógen Ûbergeben und jedem eigeneni 3 i 5 nif
Gewerbe entfagt haben , in fo ferne fie nicht maͤnn —

lihe Dienfboten halten ,

6) Ale Wittwen aufer obigen Fållen auh noh weis au

ter , wenn fie feinen dDienftfâhigen Sohn oder Eei - ©
nen månnlihen Dienftboten haben , gr

7) Alle Soldaten waͤhrend der Dienſtzeit .

Z L eL N
$

pyu
H i

Bom Gemeindevermógen .
i

de
2

$. 59 . ARI Gemeindevermógen , e8 mag in F
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Capitatien , Renten , Gülten und Gefålen , in Bered

tigungen , in Gebaͤuden , Guͤtern und Waldungen be —

ſtehen — es mag einen Ertrag abwerfen oder nicht ,

und im erſten Falle mag ſolcher unmittelbar in die Ge —

meindekaſſe flieſſen oder einſtweilen den einzelnen Ge -

meindebuͤrgern zum Genuſſe zugewieſen ſeyn , iſt ein

Eigenthum der Geſammtheit der Ortsbuͤrger .

§. 6o . Der Ertrag des Gemeindevermoͤgens iſt

zur Beſtreitung der nothwendigen und nuͤtzlichen Gemein⸗

debeduͤrfniſſe beſtimmt .

S. 61 . In Bezug auf das Gemeindevermoͤgen

koͤnnen die Gemeinden alle Rechte ausuͤben , und alle

Verbindlichkeiten eingehen , welche die buͤrgerlichen Ge —

ſetze den Privaten geſtatten , in ſo ferne nicht be —

ſondere Geſetze bey den Gemeinden eine Ausnahme ge —

macht haben ,

5. 62 . Der Gemeinderath verwaltet dag Bers

mõgen der Gemeinde : er ift verpflichtet , für die Cr -

haltung defelben , får möglihfte Erhöhung und Ber -

mehrung deg Ertragg , und får alle thunliche Erſpar —

niſſe zu ſorgen .

§. 63. Saumſeligkeit in Eintreibung der Gemeinds —
ausſtaͤnde begruͤndet Erſatzpflicht fuͤr den Verrechner —

Saumſeligkeit in der Unterſtuͤtzung des Rechners be —

gruͤndet gleiche Verbindlichkeit fuͤr den Gemeinderath .

. 64 . Alle Zehrungen auf den Ertrag deg Ge-
meindeyermõgeng find verboten , Diejenigen , welche Beh -

rungen angewiefen haben , ſind zum vierfachen Erſatze

des zu dieſem Zweck aus dem Gemeindseinkommen

Bezahlten , in die Gemeindekaſſe verbunden .
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S. 65 . Ale Berfåufe . deg Gemeindevermógeng ,
alle Berpahtungen von Jmmobilien , alle Accordgebun —

gen måfen der Regel nach im Wege óffentlicher Ber -

ſteigerung geſchehen . Wer aber zweyjaͤhrige Ruͤckſtaͤnde
in die Gemeindekaſſe ſchuldig iſt , darf vor deren Be —

richtigung zu keinem Kauf oder Pacht von Gemeinds —

eigenthum zugelaſſen werden .

§. 66 . Die Waldungen der Gemeinden und ih -

rer Stiftungen unterliegen den allgemeinen Forftoefe -

gen , und der fpecielen Befórterung durch die auf -

geſtellten Forſtbehoͤrden . Solchen Gemeinden aber , de —

ren Gemeinds - Waldungen uͤber 2000 Morgen betra —

gen , ſoll auf ihr Anſuchen geſtattet werden , einen ei —

genen Revierfoͤrſter aufzuſtellen , welcher von demn Ge —

meinderath gewaͤhlt und von der Oberforſtbehoͤrde ge —

pruͤft und beſtaͤtiget wird . Jenen Gemeinden , welche

6000 Morgen Waldungen beſitzen , wird unter gleichen

Bedingungen geſtattet , eigene , nur den obern Forſtbehoͤr—
den untergeordnete , Forſtinſpectoren aufzuſtellen .

G. 67 . Jeder Gemeindeaufwand bezieht ſich ent —

weder auf gevoͤhnliche Beduͤrfniſſe , welche das Gemein —

degut und alle oͤffentlichen Anſtalten betreffen und de —

ren Beſtreitung daher den Mitgliedern einer Gemeinde

ausſchlieſſend obliegt — oder auf auſſergewoͤhnliche ,

welche ſich auf die ganze Gemarkung beziehen und an

welchen daher jeder Beſitzer eines ſteuerbaren Objectes

in der Ortsgemarkung Theil zu nehmen hat .

§. 68 . Zu den gewoͤhnlichen Gemeindsbeduͤrfniſ —

ſen gehoͤren alle Verwendungen und Ausgaben , welche
die Ortspolizey in ihrem ganzen Umfange , die Ent —

ſchaͤdigung , Gehalte und Gebuͤhren des Gemeinderathes ,
der Ausſchuͤſſe und des angeſtellten Perſonals — die

Er

dii

lic

fie

in

f



êz

jes

he

en

iiz

n -

de⸗

de

an

es

ifi

þe
tis

es ,

Sechs und zwanzigſte Sitzung vom 6. July . 139

Erhaltung und Verwaltung des Gemeindevermoͤgens —

die Einrichtung und Erhaltung der allgemeinen oͤffent⸗

lichen und nuͤtzlichen Gemeindsanſtalten erfordern , wenn

ſie auch nicht in jedem Jahre oder auch nicht immer

in gleichem Betrage vorkommen — mit Ausnahme der

im folgenden 8. ausdruͤcktich bezeichneten .

S. 69 . Auſſergewoͤhnliche Beduͤrfniſſe ſind :

a ) Kriegskoſten .

b) Die in Ermanglung beſonderer Baupflichten oder

bey Ermanglung ortskirchlichen Vermoͤgens dem

Kirchſpiel obliegenden Baulichkeiten .

c) Rofen fúr Damm - und Flußbau , får Weg -

und Vrådenbau auferhalb des Orteg , fo weit

folche nicht aum Ausſchlag auf das ganze Land

fih eignen .

d ) Koften får andre , nach erhaltener Staatsgeneh⸗

migung angeordnete Unternehmungen , wodurch die

Abmwendung eines beſondern Nachtheils , cder die

Erzielung eines beſondern Vortheils allen Gemar⸗

kungsgenoſſen zu Statten kommt .

§. 70 . Die Dedung aller gewoͤhnlichenGemeinds⸗

beduͤrfniſſe muß nach folgenden Grundſaͤtzen geſchehen :

1 ) Bor alem muß hiezu der Ertrag deg Gemeinde -

eigentfumg und die in Gemeindekaſſen flieſſenden

baaren Einnahmen verwendet werden .

2) Da dieſe Verwendungen auch den Schutzbuͤrgern zu

gut kommen , welche auf das Gemeindeeigenthum
keine Anſpruͤche haben ; ſo ſollen dieſelben eine jaͤhr⸗

liche Gebuͤhr in die Gemeindekaſſe bezahlen , wel -

che Gebuͤhr nach dem Herkommen ſich richtet , oder
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auf Antrag des Gemeinderathes und Ausſchuſſes
von der Staatsbehoͤrde neu regulirt wird . Das

naͤmliche gilt auch von den Ehrenbuͤrgern , welche
buͤrgerliche Gewerbe treiben .

3) Reichen dieſe Mittel der Gemeindekaſſe nicht zu ,

ſo muß der Abgang auf alle Ortseinwohner nach

dem directen Steuerkapital umgelegt werden , —

mit Ausnahme :

a ) Derjenigen ſtandes - und grundherrlichen Beſitzun —

gen , welche bis zum Jahre 1806 , von allen Bey —

traͤgen zu Gemeindslaſten frey waren , ſo lange

ſie ſich in den Haͤnden der Standes - und Grund —

herrn befinden ;

b ) Der Beſoldungsguͤter und Gefaͤlle der Geiſtlichen
und Schullehrer .

§. 71 . Die auſſergewoͤhnlichen Beduͤrfniſſe mwer-

den ausſchließlich durch Umlagen beſtritten , wozu nah

dem . directen Steuerfapital gle fteuerbaren Objeete der

Gemarkung ohne Ruͤckſicht auf die perſoͤnlichen Eigenſchaf —

ten des Beſitzers beygezogen werden . Jedoch duͤrfen
den Geiſtlichen und den Schullehrern auch durch Bey —

traͤge zu dieſen ungewoͤhnlichen Gemeindsbeduͤrfniſſen

diejenigen Theile ihrer Beſoldungen , welche nach den

beſtehenden Geſetzen und Ordnungen ihre Competenz

bilden , nicht geſchmaͤlert werden .

§. 72 . Wenn fuͤr auſſergewoͤhnliche Beduͤrfniſſe

Umlagen zu machen ſind ; ſo muͤſſen die Ehrenbuͤrger

eingeladen werden , zu den Berathungen des Gemeinde —

rathes und des Ausſchuſſes Deputirte abzuordnen , wel —

che dabey entſcheidende Stimme haben und der Zahl

nach zu dem Ausſchuſſe in demſelben Verhaͤltniſſe ſte —

hen ſollen , wie dieſer ſelbſt zu der Buͤrgerſchaft ; je —
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denfalls aber muß zur Wahrußg des Intereſſe der Eh⸗

renbuͤrger wenigſtens einer derſelben eingeladen werden .

7Sas naͤmliche gilt auch von den Iſra —

eliten , von welchen in den obigen Faͤllen und in dem —

ſelben Verhaͤltniſſe ebenfalls eine Deputation zuzulaſſen

ifi.
}

§. 74 , Die Gemeinden Eónnen mit Genehmigung

der Siaatsbehoͤrde unter ſich auch uͤber einen andern

Umlagsfuß als den des directen Steuerkapitals uͤber —

einkommen , wenn wenigſtens zwey Dritttheile aller

ſtimmfaͤhigen Mitglieder der Gemeinde dazu einmit -

ligen .

§. 75 . In Ruͤckſicht der Gemeindsfrohnen gelten

folgende Grundſaͤtze :

Alle Fuhrfrohnen haften nicht mehr auf dem gug -

baren Vieh , ſondern auf dem geſammten Steu⸗

erkapitale ; ſie werden daher bezahlt , und die Ro -

ften auf die Gemeindeglieder oder auf die Ge —

markungsgenoſſen , je nachdem der Gegenſtand zu

den gewoͤhnlichen oder ungewoͤhnlichen Beduͤrfniſſen

gehoͤrt , nach dem Steuercapitale umgelegt .

M Es wird den Gemeinden uͤberlaſſen , ob ſie die

Fuhrfrohnen an den Wenigſtnehmenden verſteigern ,

oder ob fie die verfiedenen Fupren taxiren wol⸗

len , in welchem letztern Falle zwar die Beſitzer

des zugbaren Viehes die Fuhrfrohnen lelſten muͤſ⸗

ſen , aber hiefuͤr die taxirte Entſchaͤdigung erhalten .

Alle Handfrohnen werden unter ale nah dem §.

58 . frohnpflichtigen Gemeindemitglieder nach Ko —ͤ

pfen vertheilt , in ſo fern nicht die Gemeinde

durch Stimmenmehrheit beſchließt , daß es damit

wie mit den Fuhrfrohnen gehalten werden ſoll .
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Ni S. 76 . Octroigefále , zu melchen aile Abgaben
‘i |

|
auf Gegenſtaͤnde des Verbrauchs , alle Thorfperren ,

i| Straßen - , Bruͤcken - und Pflaſtergelder , die Marft -
und Gtandgelder , die Waag - und Lagerhausgebuͤhren

(i Gereget werden , fônnen nur im Wege der Gefegge
| bung neu bemwilliget werden , und hiezu wird erfordert :
| a ) die Buftimmung des Ausſchuſſes —

| b) die Verwendung zu beftimmten gewiſſen Zwe⸗
90 — cken —

9
C) die Nachweiſung uͤber die Nothwendigkeit des

| Zwecks —

00 dh die Nachweiſung uͤber die Unzulaͤnglichkeit des
KI o ordentlichen Gemeindgeinfommeng —

e ) die Mugmwahl ſolcher Gegenſtaͤnde , auf welche die
Art Beſteuerung am wenigſten druͤckt ;

Ai | M Die Beſchraͤnkung auf eine gewiſſe Zeit , nach de —
ren Verlauf die Oetroibewilligung erloͤſcht , wenn

| fie niht im Wege der Gefeggedung erneuert wird .
| Bon diefer Erneuerung find diejenigen Octroige -|

faͤlle ausgenommen , welche bereits unbedingt und
ohne Beſchraͤnkung auf eine gewiſſe Zeit gench -
migt worden ,

i ) 8û. 77 . Die Gemeindsuͤberſchuͤſſe , das iſt , derje⸗|
nige Betrag deg in die Gemeindéfaffe flieſſenden Ein -
kommens von dem niht zur Benugung der enzelnen
Buͤrger vertheilten Gemeindsvermögen , welcher nach
Beſtreitung ſaͤmmtlicher gewoͤhnlicher Gemeindsbeduͤrf—
niſſe uͤbrig bleibt , ſollen der Regel nach zu Capital
angelegt werden . Eine andre Verwendung hat nur
Statt mit Zuſtimmung der Gemeinde und mit Staats —

genehmigung .

§. 78 . Zum Genuß an demjenigen Gemeinds —

gut , welches ſeiner Beſtimmung nach in Genuß hinge⸗

—

—
—
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geben werden fann , find nur Ortsbuͤrger berechtigt .

Die Art und die Groͤße des Buͤrgergenuſſes richtet

ſich nach dem dermaligen Zuſtande , und kann nur mit

Einwilligung der Gemeinde abgeaͤndert werden — in ſo

ferne eine ſolche Aenderung nicht eine nothwendige Fol⸗

ge der verminderten Ertragsfaͤhigkeit des Gemeindsguts

oder einer geſetzlichen Nothwendigkeit iſt . —

§. 797 Sind die jum Genuß hingegebenen Grund -

fde bereits vertheilt , und werden fie in betimmten

Theilen benutzt ; ſo hat es dabey ſein Verbleiben . Sol

aber die Vertheilung kuͤnftig geſchehen , ſo muß —

wenn ſich die Genußberechtigten nicht einſtimmig auf

einen andern . Theilunggfug vereinigen , nach Koͤpfen

und mittelft Berloofung getheilt werden , ausgenommen ,

wenn der Antheil am Genug vor der Theilung durch
einen Vertrag , oder durch ein rechtskraͤftiges gerichtli⸗
ches Urtheil , oder durch zum Vollzug gekommene Ad —

miniſtrativbeſcheide , oder durch Verjaͤhrung beſtimmt

war , in welchen Faͤllen das Verhaͤltniß der bisherigen

Genußantheile bey der Abtheilung zum Grunde gelegt
werden muß .

§. 80 . Der Gemeinderath allein iſt ermaͤchtiget,

auf die Gemeindskaſſe in Ausgabe und Einnahme zu

dekretiren , und eine ſolche unmittelbare Dekretur ſteht

keiner Staatsbehoͤrde zu . Gegen einen von der Staats⸗

behoͤrde erfolgten Befehl zur vorzunehmenden Dekretur
eines einzelnen Betrages aber hat der Gemeinderath

das Recht und nach Umſtaͤnden die Verpflichtung zu

Gegenvorſtellungen und Beſchwerden .

§. 8r . € s bleibt dem Rechner úberlafen , feine

Rechnung ſelbſt oder durch einen andern zu ſtellen .

Beſitzt er nicht die dazu erforderliche Geſchlcklichkeit,

ſo iſt der Gemeinderath befugt , die Rechnungsſtellung
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durch einen Dritten zu bewirken . Fuͤr die Stellung
der Gemeinderechnung aber iſt in jeder Gemeinde eine

ſtaͤndige Belohnung durch den Gemeinderath , nach Zu —

ſtimmung des Ausſchuſſes und eingeholter Beſtaͤtigung
der Staatsbehoͤrde zu beſtimmen .

Re EEG

Beſondere Beſtimmungen fuͤr die groͤßern
Staͤdte des Landes .

§. 82 . Dieſe beſondern Beſtimmungen gelten :

a) Fuͤr die Stådte Karlgruhe , Mannpeim , Heidel -

borg und Freyburg .

b ) Sår diejenigen Staͤdte , welche das Recht haben ,

einen oder mehrere Abgeordnete zur Staͤndever —

fammlung 3u fenden , mwenn die Mehrheit der

Bürger fich für die Anwendung derfelben erflårt .

S. 83 . Jn Betreff deg Gemeinderatheg

gelten får die obigen Staͤdte folgende naͤhere Beſtim —
mungen :

a) Die Bahl der Mitglieder fann nah der - Gröfe
Der Etadt und dem Umfang der Gefchåfte bis

auf 15 mit Einſchluß des Buͤrgermeiſters erhoͤht
werden .

b) Diejenigen Buͤrger , welche die Stelle eines Mit —

gliedes des Gemeinderathes volle 6 Jahre hin —

durch bekleidet haben , ſind nicht mehr ſchuldig ,
eine auf ſie gefallene Wahl zum Gemeinderath
oder Buͤrgermeiſter anzunehmen .

) Die Weiſungen der Staatsbehoͤrden ergehen in

der Regel nicht an den Buͤrgermeiſter , ſondern
an den Gemeinderath , welcher in ſeinen Plenar —

Sitzungen die Befolgung anordnet und uͤber alle

Berichtserſtattungen beſchließt . Nur in unauf —

ſchieblich dringenden Faͤllen kann der Buͤrgermei —
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fter får fih handen , muf aber in der nåģften
1
: Sitzung den Gemeinderath hievon in Kenntniß

u⸗ ſetzen .

T d) Den grófern Gtådten ift verftattet , eigene Ge -

| meinderechner anzuſtellen , welche nicht Mitglieder
| der Buͤrgerſchaft ſind : nach 6 Jahren koͤnnen die —

|
ſelben lebenslaͤnglich angeſtellt werden .

e) Serner ift den grófern Staͤdten verſtattet , eigene

Rathskon fulenten anzuſtellen aus der Zahl čer får

ſolche Geſchaͤfte vom Staate als befaͤhigt erklaͤr —

ten Perfonen , — und zwar gleich anfånglih auf

el⸗ lebenslang oder auf eine beſtimmte Zahl von Jah⸗

ren . Der Rathsconſulent wird von dem groͤßern

m,
Ausſchuſſe ernannut , und Hat die Geſchaͤfte der

er⸗ Rathsſchreiberey , und insbeſondere alle diejenigen

er Verrichtungen zu beſorgen , welche in Beziehung

rt. auf die Ausuͤbung der willkuͤhrlichen Gerichtsbar —

es
kelt den Gemeinden durch das gegenwaͤrtige Ge⸗

m- feh uͤbertragen find ober noch uͤbertragen werden ,

H Der Gemeinderath der groͤßern Staͤdte darf fuͤr

fe
die Verwaltung einzelner Geſchaͤftszweige beſondere

his Deputationen aufſtellen , welche in der Regel aus

ht 3 Mitgliedern des Gemeinderathes beſtehen ſollen ,

und alle 2 Jahre ſich neuerlich bilden .

it -
K $ . 34 . Golhe befondere Deputationen koͤnnen

ig , aufgeſtellt werden :

a) Går die den Gemeinden nadh §: . 17 . zuſtehende
yth À

Polizeyverwaltung , unter dem Vorſitze des Buͤr⸗

germeiſters : mit dieſer Deputation kann auch die
in

ern
Armeneommiſſion verbünden werden unter Beyzug

ar - Der Ortsgeiſtlichen. |

e b) Sår die Hårgerlihe und Strafrechts -Pflege §. 17 :
|

uf- iv . V. unter dem Borih des Buͤrgermeiſters oder |

Protofofie Sik i, Kàanintii . ar Wd: 16
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ſeines Stellvertrekers und mit Beyzug des Ralhs —

eonſulenten .

c) Fuͤr die Geſchaͤfte der Rehtgpolizey nah §. 17 .
tir , gu dieſer Deputation gehoͤrt in jedem Falle
der Rathsconſulent : auch kann der Buͤrgermeiſter

derſelben beywohnen , und fuͤhrt in dieſem Falle
den Vorſitz .

d) Sår die laufenden Geſchaͤfte der ſtaͤdtiſchen Oe —

conomie und der Zetteldekreturen , unter dem Vor —

ſitze des Buͤrgermeiſters : zu dieſer Deputatioun
koͤnnen auch 2 Mitzlieder des kleinen Ausſchuſes
beygegeben werden , welche in dieſem Falle alle

2 Jahre wechſeln .

§. 85 . Eine beſondere Obliegenheit des Buͤrger —
meiſters iſt die Controlle aller Ausfertigungen der Aus —

zuͤze aus den Grund - und Pfandbuͤchern und aller hier —

uͤber ausgeſtellten Urkunden . Er haftet gemeinſchaftlich
mit dem Rathsconſulenten fuͤr die Gleichfoͤrmigkeit des

Eintrags in den Buͤchern mit den Ausferligungen .

8. 86 . Es beſteht in den groͤßern Staͤdten ein

doppelter Ausſchuß : ein klein rer und ein groͤßerer , in

ſo fern die Staͤdte die Einfuͤhrung des groͤßern Aus —

ſchuſſes nach Stimmenmehrheit wuͤnſchen . Der kleinere

iſt das , was der Ausſchuß in den uͤbrigen Gemeinden

und hot ganz dieſelben Verrichtungen . Der groͤßere
Ausſchuß hat in allen Angelegenheiten , welche ſich nicht

auf die Wahl des Bürgermeiſters , Gemeinderaths und

kleinern Ausſchuſſes bezltehen , an die Stelle der Ge -

meindeverſammlungen zu treten und mit dieſen den naͤm—

lichen Wirkungskreis . Die Verhandlungen des groͤßern
Ausſchuſſes ſollen oͤffentlich ſeyn .

§. 87 . Der groͤßere Ausſchuß iſt dreymal ſo

ſtark , als der kleine : er wird von der Buͤtgerſchaft ge —
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waͤhlt ; wahlberechtiget ſind dabey alle Orts⸗ , Schutz⸗
und Ehrenbürger , und waͤhlbar ſind alle Orts , Schutz
und Ehrenbuͤrger chriſtlicher Religlon , jedoch ſollen die

Juden da waͤhlbar ſeyn , wo ſie bisper in den keinen

Ausſchuß gewahlt worden ſind . Von der Waͤhlbarkeit
ſind auszenommen :

a ) Soldaten im getiven Dienſt ,
B) Minderjaͤhrige und Entmuͤndete ,
c ) alle in Gant gerathene , in fo fern fie vom Gantz

richter fuͤr ſchuldig und ſtrafbar erklaͤrt und nicht
wieder in der Felge befaͤhigt worden ſind .

Das Amt eines Mitgliedes des großen Ausſchuſ —

feg dauert ebenfalls 6 Fahre und alle 2 Jahre hat

ein Drittiheil auzutreten : Der ift nit

verbunden , vor 6 Jahren die Stele wider angımehs
men , Keiner fann Miiglied beyder Ausſchuͤſſe ſeyn ;

und weni ein Mitglied des grofen Ausſchuſſes in den

kleinen Ausſchuß gewaͤhlt wird , ſo muß ſeine Sielle

im großen Ausſchuſſe ſogleich wieder erſetzt werden . —

S. 88 . Zu jeder Verſammlung des großen Mug -

ſchuſſes gehoͤrt auch der Gemeinderath und der kleine

Ausſchuß , und die Stimmen Aller werden durchgezaͤhlt .

§. 89 . Das Bezirksamt hat den groͤßern Aus —

ſchuß zu verſammeln , wenn von 3 Gliedern des Ge —

meinderathes gegen den Buͤrgermeiſter , oder von 3
Gliedern des kleinen Ausſchuſſes gegen Buͤrgermeiſter
und Gemeinderath oder von 3 Gliedern des großen Aus —

ſchuſſes gegen Buͤrgermeiſter und Gemeinderath oder

gegen dieſen und den kleinen Ausſchuß , eine ſchrift i—

che mit Gruͤnden belegte Beſchwerde erhoben wird . Cie

Angeſchuldigten koͤnnen in
ſol F
ſolchen Faͤllen zu der Ver —

ſammlung vicht beygezegen werden ,
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§. 90 . Der Buͤrgermeiſter iſt ſchuldig , jede Klaſſe

der Buͤrger beſonders zu verſammeln , wenn es von 10

Individuen dieſer Claſſen in einer ſchriftlichen von ih —

nen unterzeichneten Vorſtellung verlangt wird , um uͤber

ihre Angelegenheiten zu berathen , und ihre Wuͤnſche
und Bitten an den Tag zu legen .

§. 9r . In Betreff der Fuhrfrohnen in groͤßern

Stådten gilt dasjenige , wag §. 75 . får alle Gemein —

den feſtgeſetzt iſt . Handfrohnen werden in grófern

Staͤdten keine geleiſtet und alle ſolche Arbeiten in Ac —

cord gegeben und bezahlt . Je nach dem Zwecke , wo —

zu die Arbeit geleiſtet werden mußte , fallen die Aus —

lagen in die Rubrik der gewoͤhnlichen oder außerge —

woͤhnlichen Beduͤrfniſſe .

K. 92 . Es bleibt der Regierung unbenommen ,

in den Staͤdten erſten Ranges fuͤr die hoͤhere und die

Sicherheitspolizey beſondere Polizeybehoͤrden aufzuſtellen .

Alle uͤbrigen Zweige der Polizeyverwaltung , wie ſie S,

17 . I . 2. bis incl , 10 . verzeichnet werden , ſtehen auch

in den Staͤdten erſten Ranges den Gemeinderaͤthen zu .
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